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An das  

Abgeordnetenhaus von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

 

 

Vorlage 

 

- zur Kenntnisnahme - 

gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin 

über die Verordnung zur Änderung der Schulstufen-COVID-19-Verordnung 2021/2022 und 

der Berufliche-Schulen-COVID-19-Verordnung 2021/2022  

 

 

Ich bitte, gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin zur Kenntnis zu nehmen, dass 

die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie die nachstehende Verordnung erlassen 

hat: 
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Verordnung zur Änderung der Schulstufen-COVID-19-Verordnung 2021/2022 und der Beruf-

liche-Schulen-COVID-19-Verordnung 2021/2022 

 

Vom 28. März 2022 

 

 

Auf Grund von § 15 Absatz 4, § 20 Absatz 8, §§ 27, 28 Absatz 6 Satz 1, § 29 Absatz 6, § 30 

Absatz 5, § 31 Absatz 4, § 32 Absatz 4, § 34 Absatz 3, § 40 Absatz 2 und 6, § 58 Absatz 10 

und § 60 Absatz 4 des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt durch 

Gesetz vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1125) geändert worden ist, verordnet die Senats-

verwaltung für Bildung, Jugend und Familie: 

 

 

 

Artikel 1 

Änderung der Schulstufen-COVID-19-Verordnung 2021/2022 

 

 

Die Schulstufen-COVID-19-Verordnung 2021/2022 vom 10. November 2021 (GVBl. S. 1242) 

wird wie folgt geändert: 

 

1. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 

„§ 3a 

Besondere Förderung für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache 

Schülerinnen und Schüler ohne hinreichende Deutschkenntnisse, deren Lernprozess beim Er-

werb der deutschen Sprache im Schuljahr 2020/2021 pandemiebedingt so umfassend beein-

trächtigt wurde, dass sie dadurch nicht die zu erwartenden Fortschritte bei der Ausdrucks- und 

Verständigungsfähigkeit in der deutschen Sprache gemacht haben, können in der Primarstufe 

abweichend von § 17 Absatz 4 Satz 1 der Grundschulverordnung an ihren Lernstand ange-

passte Maßnahmen des Nachteilsausgleichs und Notenschutzes gemäß § 17 Absatz 4 und 5 

der Grundschulverordnung auch dann erhalten, wenn sie bereits im dritten Jahr eine deutsch-

sprachige Regelklasse besuchen; in der Sekundarstufe I können sie abweichend von der in § 17 

Absatz 8 Satz 1 der Sekundarstufe I-Verordnung vorgesehenen Höchstdauer an ihren Lernstand 

angepasste Maßnahmen des Nachteilsausgleichs bis zum Abschluss des Schuljahres 

2021/2022 erhalten, um ihre nicht ausreichenden Deutschkenntnisse auszugleichen. Schülerin-

nen und Schüler im Sinne von Satz 1, die sich in der Sekundarstufe II befinden, können an ihren 

Lernstand angepasste Maßnahmen des Nachteilsausgleichs bis zum Abschluss des Schuljahres 
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2021/2022 erhalten, um ihre nicht ausreichenden Deutschkenntnisse auszugleichen. § 17 Ab-

satz 8 Satz 2 der Sekundarstufe I-Verordnung ist entsprechend anzuwenden.“ 

 

2. Dem § 4 wird folgender Absatz 3 angefügt:  

„(3) Abweichend von den Regelungen des § 20 Absatz 2 Satz 4 und 5 der Grundschulverord-

nung und des § 19 Absatz 3 Satz 4 in Verbindung mit Anlage 4 der Sekundarstufe I-Verordnung 

kann im Schuljahr 2021/2022 in den Jahrgangsstufen 1 bis 9 von der jeweils festgelegten Min-

destanzahl der Klassenarbeiten abgewichen werden. Dabei ist eine Verringerung der Min-

destanzahl der Klassenarbeiten um eine je Schuljahr möglich. Die Entscheidung trifft die Schul-

leiterin oder der Schulleiter. Abweichend von § 19 Absatz 8 Satz 3 der Grundschulverordnung 

und § 20 Absatz 4 Satz 2 der Sekundarstufe I-Verordnung gehen im Falle der Verringerung 

sämtliche schriftlichen Leistungen etwa zu einem Drittel in die Zeugnisnote ein.“ 

 

3. § 6 wird aufgehoben. 

 

4. Dem § 8 Absatz 3 werden die folgenden Sätze angefügt: 

„Kann eine Halbjahresnote im vierten Kurshalbjahr der Qualifikationsphase aufgrund pande-

miebedingten Versäumens einzelner oder mehrerer Klausuren in den betroffenen schriftlichen 

Prüfungsfächern nicht gebildet werden, kann die Zulassung zur Abiturprüfung unter dem Vorbe-

halt des Nachholens der versäumten Klausuren erfolgen. Nachholtermine sind in der Weise fest-

zusetzen, dass die Korrektur der Nachschreibeklausuren und die Entscheidung über die endgül-

tige Zulassung zur Abiturprüfung oder die Entscheidung über den Widerruf der Zulassung zur 

Abiturprüfung unter Vorbehalt vor dem Anfertigen der ersten schriftlichen Abiturprüfung des 

Prüflings erfolgen kann. Für den Fall, dass die Entscheidung über die endgültige Zulassung zur 

Abiturprüfung nach Satz 5 erst nach dem regulären Termin einzelner oder mehrerer schriftlicher 

Abiturprüfungen erfolgen kann, kann der Prüfling die betroffenen schriftlichen Abiturprüfungen 

zum Zeitpunkt der jeweiligen Nachholtermine ablegen.“  

 

5. Nach § 12 werden die folgenden §§ 13 und 14 eingefügt: 

  

 „§ 13 

Eingeschränkte Zweitkorrektur in der Abiturprüfung 

(1) Abweichend von § 41 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und 

§ 42 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des 

Landes Berlin findet im Schuljahr 2021/2022 eine Zweitkorrektur der schriftlichen Prüfungsar-

beiten nur statt, wenn deren Bewertung um mehr als drei Punkte von der Bewertung der letzten 
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in diesem Fach geschriebenen Klausur abweicht. § 41 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung über die 

gymnasiale Oberstufe ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Erstkorrektur durch eine Lehr-

kraft erfolgen soll, die die Laufbahnbefähigung als Studienrätin oder Studienrat hat. § 42 Ab-

satz 2 Satz 2 der Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des Landes 

Berlin ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Erstkorrektur durch eine Lehrkraft erfolgen 

soll, die die Befähigung zur Anstellung als Studienrätin oder Studienrat hat. 

(2) Abweichend von § 14 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über die Prüfung zum Erwerb der 

allgemeinen Hochschulreife von Nichtschülerinnen und Nichtschülern findet im Schuljahr 

2021/2022 eine Zweitkorrektur der schriftlichen Prüfungsarbeiten nur statt, wenn die schriftliche 

Prüfungsleistung mit weniger als 5 Punkten bewertet wurde. § 14 Absatz 1 Satz 2 der Verord-

nung über die Prüfung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife von Nichtschülerinnen und 

Nichtschülern ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Erstkorrektur durch eine Lehrkraft er-

folgen soll, die die Laufbahnbefähigung als Studienrätin oder Studienrat hat. Hiervon kann im 

Rahmen von Nichtschülerprüfungen für Schülerinnen und Schüler von Ersatzschulen abgewi-

chen werden, wenn dies pandemiebedingt aus schulorganisatorischen Gründen erforderlich ist; 

die Entscheidung hierüber trifft die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

 

§ 14 

Verlängertes Verbleiben im Prüfungsverfahren des Nichtschülerabiturs 

 

Auf Antrag der Nichtschülerin oder des Nichtschülers wird im Prüfungsverfahren 2022 die in 

§ 24 Absatz 3 Satz 4 der Verordnung über die Prüfung zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife von Nichtschülerinnen und Nichtschülern genannte Frist zum Abschluss der gesamten Prü-

fung um ein Jahr verlängert. Eine Verlängerung gemäß Satz 1 ist für Nichtschülerinnen und 

Nichtschüler ausgeschlossen, denen bereits im Prüfungsverfahren 2021 eine solche Verlänge-

rung eingeräumt worden ist. Der Antrag ist bei der oder dem Prüfungsvorsitzenden zu stellen. 

 

6. Der bisherige § 13 wird § 15. 

 

 

Artikel 2 

Änderung der Berufliche-Schulen-COVID-19-Verordnung 2021/2022 

 

Die Berufliche-Schulen-COVID-19-Verordnung 2021/2022 vom 10. November 2021 (GVBl. S. 

1245) wird wie folgt geändert: 
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1. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 

 

„§ 3a 

Besondere Förderung für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache 

 

(1) Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang der Integrierten Berufsausbildungsvorbereitung 

ohne hinreichende Deutschkenntnisse, deren Lernprozess beim Erwerb der deutschen Sprache 

im Schuljahr 2020/2021 pandemiebedingt so umfassend beeinträchtigt wurde, dass sie 

dadurch nicht die zu erwartenden Fortschritte bei der Ausdrucks- und Verständigungsfähigkeit 

in der deutschen Sprache gemacht haben, können abweichend von der in § 15 Absatz 2 der 

Verordnung über die Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung vorgesehenen Höchstdauer an 

ihren Lernstand angepasste Maßnahmen des Nachteilsausgleichs bis zum Abschluss des Schul-

jahres 2021/2022 erhalten, um ihre nicht ausreichenden Deutschkenntnisse auszugleichen. 

(2) Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, die sich in anderen Bildungsgängen der beruf-

lichen Schulen befinden, können unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 an ihren Lernstand 

angepasste Maßnahmen des Nachteilsausgleichs bis zum Abschluss des Schuljahres 

2021/2022 erhalten, um ihre nicht ausreichenden Deutschkenntnisse auszugleichen. Der Maß-

nahmenkatalog des § 15 Absatz 2 der Verordnung über die Integrierte Berufsausbildungsvor-

bereitung ist entsprechend anzuwenden.“ 

  

 

2. Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt: 

 

„§ 5a 

Zurückstellung von der Prüfung 

 

Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, die im Schuljahr 2021/2022 eine Abschlussprü-

fung abzulegen haben, werden auf Antrag von dieser Prüfung zurückgestellt. Satz 1 gilt entspre-

chend für Zusatzprüfungen zum Erwerb der Fachhochschulreife. Der Antrag ist von den Erzie-

hungsberechtigten, bei volljährigen Schülerinnen und Schülern oder Studierenden von diesen 

selbst, bis spätestens zwei Wochen vor Beginn der Prüfung oder Zusatzprüfung schriftlich bei 

der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu stellen. Zurückstellungen nach den Sätzen 1 und 2 

werden nicht auf die Zurückstellungsmöglichkeiten gemäß § 54 Absatz 4 Satz 3 der Ausbil-

dungs- und Prüfungsverordnung für die Fachoberschule, § 37 Absatz 4 Satz 3 der Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnung für die Berufsoberschule, § 36 Absatz 3 Satz 3 der Berufsfachschul-

verordnung, § 30 Absatz 6 Satz 1 und § 58 Absatz 2 Satz 1 der Sozialpädagogikverordnung, § 

40 Absatz 1 Satz 1 und § 80 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 

an der staatlichen Fachschule für Heilerziehungspflege und der staatlichen Fachschule für Fa-

milienpflege im Land Berlin, § 30 Absatz 6 Satz 1 der Heilpädagogikverordnung, § 14 Absatz 

6 Satz 1 der Fachschulverordnung Technik, Agrarwirtschaft und Wirtschaft sowie § 28 Absatz 3 

Satz 5 der Berufsschulverordnung angerechnet. Eine Zurückstellung von der Prüfung nach den 
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Sätzen 1 und 2 ist für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende ausgeschlossen, die im Schul-

jahr 2020/2021 das Recht auf Zurückstellung von der Prüfung gemäß § 9a der Berufliche-

Schulen-COVID-19-Verordnung 2020/2021 vom 7. Januar 2021 (GVBl. S. 6), die durch Ver-

ordnung vom 25. März 2021 (GVBl. S. 310) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-

sung in Anspruch genommen haben.“ 

 

 

3. Dem § 6 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

 

„(3) Abweichend von § 59 Absatz 3 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Fach-

oberschule, § 42 Absatz 3 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufsoberschule, 

§ 43 Absatz 3 der Berufsfachschulverordnung, § 45 Satz 2 der Sozialpädagogikverordnung, § 

48 Satz 2 und § 84 Satz 2 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an der staatlichen 

Fachschule für Heilerziehungspflege und der staatlichen Fachschule für Familienpflege im Land 

Berlin und § 45 Satz 2 der Heilpädagogikverordnung werden im Schuljahr 2021/2022 die bei-

den Aufgaben für die mündliche Prüfung jeweils aus verschiedenen Sachgebieten oder thema-

tischen Schwerpunkten gestellt, die zwei vom Prüfling zu benennenden Schulhalbjahren oder 

Semestern zu entnehmen sind. In allen Fächern und Lernfeldern unterstützt die Fachlehrkraft die 

Auswahl durch Vorschläge. Die Auswahl ist von der Schule zu dokumentieren.“ 

 

 

 

4. In § 17 werden die Sätze 1 und 2 durch folgenden Satz ersetzt: 

 

„Abweichend von § 40 Absatz 2 und 4 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die 

Berufsoberschule wird im Schuljahr 2021/2022 von einer Zweitkorrektur der schriftlichen 

Prüfungsarbeiten regelmäßig abgesehen.“ 

 

 

 

5. § 30 wird aufgehoben. 

 

 

Artikel 3  

Inkrafttreten 

 

 

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Artikel 2 Nummer 2 tritt mit Wirkung vom 1. März 2022 

in Kraft. 
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A. Begründung:  

 

 

a) Allgemeines  

 

Die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 seit dem Frühjahr 2020 

haben an den Schulen eine Krisensituation ausgelöst. Auch wenn der Regelbetrieb im Schuljahr 

2021/2022 wiederaufgenommen wurde, ist mit weiteren Einschränkungen in den kommenden 

Wochen und Monaten aufgrund der andauernden Pandemiesituation zu rechnen. Mit der Schul-

stufen-COVID-19-Verordnung 2021/2022 vom 10. November 2021 und der Berufliche-Schu-

len-COVID-19-Verordnung 2021/2022 vom 10. November 2021 wurden bereits zahlreiche 

Regelungen zum Umgang mit den Auswirkungen der Pandemie auf den Schulbetrieb für das 

laufende Schuljahr getroffen. Es besteht nunmehr weitergehender Bedarf, die schulrechtlichen 

Regelungen der Schulstufenverordnungen und der beruflichen Bildungsgänge anzupassen.  

Mit dieser Änderungsverordnung werden die besondere Förderung für Schülerinnen und Schüler 

nichtdeutscher Herkunftssprache, die Verringerung der Anzahl der verbindlichen Klassenarbei-

ten, die Abiturzulassung unter Vorbehalt, die Zweitkorrektur von Abiturklausuren und die Verlän-

gerung des Verbleibens im Prüfungsverfahren des Nichtschülerabitur geregelt. Für die Bildungs-

gänge der beruflichen Schulen werden die besondere Förderung für Schülerinnen und Schüler 

nichtdeutscher Herkunftssprache, die folgenlose Zurückstellung von der Prüfung, die Inhalte der 

mündlichen Abschlussprüfung sowie die Zweitkorrektur der schriftlichen Prüfungen der Berufs-

oberschule geregelt. 

 

 

b) Einzelbegründung 

 

 

Zu Artikel 1 (Änderung der Schulstufen-COVID-19-Verordnung 2021/2022) 

 

 

1. Zu Nummer 1 (§ 3a) 

Die Regelung des bisherigen § 6 der Schulstufen-COVID-19-Verordnung 2021/2022 unter-

stützt die Schülerinnen und Schüler ohne hinreichende Deutschkenntnisse in der Primarstufe und 

der Sekundarstufe I auf ihrem Bildungsweg, deren Lernprozess beim Spracherwerb im Schuljahr 

2020/2021 pandemiebedingt durch reduzierte Sprachanlässe unterbrochen wurde. Die Rege-

lung wird in der Weise ergänzt, dass entsprechende Maßnahmen des Nachteilsausgleichs auch 

den Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe gewährt werden können. Da die 

Regelung nunmehr für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe, der Sekundarstufe I und der 
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gymnasialen Oberstufe gilt, wurde die Regelung als § 3a neu gefasst und damit systematisch 

dem Teil 2 „Sonderregelungen für alle Schulstufen“ zugeordnet. 

 

2. Zu Nummer 2 (§ 4 Absatz 3): 

Mit dem neu gefassten § 4 Absatz 3 kann die Anzahl der gemäß § 20 Absatz 2 Satz 4 und 5 

der Grundschulverordnung sowie § 19 Absatz 3 Satz 4 in Verbindung mit Anlage 4 der Sekun-

darstufe I-Verordnung zu schreibenden Klassenarbeiten reduziert werden. Eine Reduzierung der 

Mindestanzahl der Klassenarbeiten ist um eine je Schuljahr möglich. Wird von der Möglichkeit 

der Reduzierung Gebrauch gemacht, ist die Gewichtung der schriftlichen Leistungen in der 

Jahrgangsnote anzupassen. Anstelle der Gewichtung von etwa 0,5 ist die Gewichtung von etwa 

einem Drittel bei der Bildung der Zeugnisnote zugrunde zu legen, da eine Verringerung der 

schriftlichen Leistungen vorliegt. Die Schulleiterin oder der Schulleiter trifft die Entscheidung, ob 

eine Reduzierung der Anzahl der Klassenarbeiten erfolgt. 

 

3. Zu Nummer 3 (§ 6) 

 

Der bisherige § 6 ist nun um eine Regelung für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II 

ergänzt in Teil 2 der Verordnung verortet. Dadurch bleibt § 6 nunmehr unbesetzt. 

 

4. Zu Nummer 4 (§ 8 Absatz 3) 

Wenn eine Schülerin oder ein Schüler pandemiebedingt, z.B. aufgrund von Quarantäneanord-

nungen, einzelne oder mehrere Klausuren im vierten Kurshalbjahr der Qualifikationsphase ver-

säumt hat, kann eine Halbjahresnote im betroffenen Prüfungsfach nicht gebildet werden. Dies 

führt dazu, dass nach bisheriger Rechtslage eine Zulassung zur Prüfung nicht erteilt werden darf. 

Die neue Regelung erlaubt es, die Zulassung zum Abitur unter den Vorbehalt zu stellen, dass 

versäumte Klausuren nachgeholt und bestanden werden. 

Nachholtermine sind von der jeweiligen Schule so festzusetzen, dass die Korrektur der Nach-

schreibeklausuren und die Entscheidung über die endgültige Zulassung zur Abiturprüfung oder 

die Entscheidung über den Widerruf der Zulassung zur Abiturprüfung unter Vorbehalt vor der 

Anfertigung der ersten schriftlichen Abiturprüfung des Prüflings erfolgen kann.  

Für den Fall, dass die Entscheidung über die endgültige Zulassung zur Abiturprüfung nach Satz 

5 erst nach dem regulären Termin einzelner oder mehrerer schriftlicher Abiturprüfungen erfol-

gen kann, kann der Prüfling die betroffenen schriftlichen Abiturprüfungen zum Zeitpunkt der je-

weiligen Nachholtermine ablegen. So steht dem Prüfling ein verlängerter Zeitraum zur Verfü-

gung, um versäumte Klausuren, die zur Zulassung zum Abitur vorliegen müssen, zu schreiben. 
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5. Zu Nummer 5 (§§ 13-neu und 14-neu) 

 

Zu § 13-neu 

Wie in den Schuljahren 2019/2020 und 2020/2021 kann auch im Schuljahr 2021/2022 aus 

pandemiebedingten Gründen in der Abiturprüfung nur eine eingeschränkte Zweitkorrektur statt-

finden. Absatz 1 regelt, dass eine Zweitkorrektur nur dann erfolgt, wenn die Bewertung der Prü-

fungsarbeit um mehr als drei Notenpunkte von der Bewertung der letzten in diesem Fach ge-

schriebenen Klausur abweicht. Eine Erstkorrektur soll durch eine Lehrkraft erfolgen, die die Lauf-

bahnbefähigung als Studienrätin oder Studienrat oder die Befähigung zur Anstellung als Studi-

enrätin oder Studienrat besitzt. 

Gemäß Absatz 2 gilt für Nichtschülerprüfungen, dass eine Zweitkorrektur dann zu erfolgen hat, 

wenn die schriftliche Prüfungsleistung mit weniger als 5 Notenpunkten benotet wurde. Zudem 

kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bei Nichtschülerprüfungen für Schüle-

rinnen und Schüler von Schulen in freier Trägerschaft (Ersatzschulen) von der Vorgabe, dass 

eine Korrektur der schriftlichen Prüfungsarbeiten durch eine Lehrkraft vorgenommen werden 

soll, die die Laufbahnbefähigung als Studienrätin oder Studienrat hat, abweichen, wenn dies 

aus pandemiebedingten, schulorganisatorischen Gründen erforderlich ist. 

Die Durchführung und die Korrektur der schriftlichen Prüfungen bindet erhebliche personelle 

Ressourcen. Eine Zweitkorrektur ist zudem mit zusätzlicher persönlicher Kontaktaufnahme ver-

bunden, die ein Infektionsrisiko der Prüferinnen und Prüfer beinhaltet, die im Anschluss noch 

mündliche Prüfungen abhalten müssen. Mit dieser Regelung wird es ermöglicht, durch ange-

messene Korrekturzeiten und eine Minimierung des Infektionsrisikos eine Verzögerung der Abi-

turprüfung zu vermeiden. Aus pandemiebedingten Gründen soll daher in der Abiturprüfung nur 

eine eingeschränkte Zweitkorrektur stattfinden. 

 

Zu § 14-neu 

Gemäß § 24 Absatz 3 Satz 4 der Verordnung über die Prüfung zum Erwerb der allgemeinen 

Hochschulreife von Nichtschülerinnen und Nichtschülern gilt eine Prüfung als nicht erfolgt, wenn 

die gesamte Prüfung nicht spätestens im Verlauf der nach einem Jahr folgenden Prüfung abge-

schlossen werden kann. Dies hat zur Folge, dass nach Ablauf dieser Frist bereits erbrachte Prü-

fungsleistungen der Prüflinge verfallen. Dies gilt selbst dann, wenn sie aus nicht zu vertretenden 

pandemiebedingten Gründen nicht an der Prüfung teilnehmen können. 

Um pandemiebedingte Auswirkungen auch für die Gruppe der Nichtschülerinnen und Nicht-

schüler abzumildern, wird ihnen die Möglichkeit eingeräumt, den Zeitraum, in dem alle Prü-
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fungsleistungen zu erbringen sind, um ein Jahr zu verlängern. Erst nach Ablauf dieses verlän-

gerten Zeitraums gilt die gesamte Prüfung als nicht erfolgt und bereits erbrachte Prüfungsleis-

tungen verfallen.  

Diese Möglichkeit der Verlängerung steht nur den Nichtschülerinnen und Nichtschülern zu, die 

im Prüfungsverfahren des Jahres 2021 nicht bereits eine solche Verlängerung erhalten haben. 

Damit soll ein überlanges Prüfungsverfahren verhindert werden. Dem Antrag ist durch die oder 

den Prüfungsvorsitzenden bei Vorliegen der Voraussetzungen stattzugeben; ein diesbezügli-

ches Ermessen besteht nicht. 

 

6. Zu Nummer 6 (§ 13-alt/§ 15-neu) 

 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

 

Zu Artikel 2 (Änderung der Berufliche-Schulen-COVID-19-Verordnung) 

 

1. Zu Nummer 1 (§ 3a): 

Die bisherige Regelung des § 30 der Berufliche-Schulen-COVID-19-Verordnung 2021/2022 

unterstützt die Schülerinnen und Schüler ohne hinreichende Deutschkenntnisse im Bildungsgang 

der Integrierten Berufsausbildungsvorbereitung auf ihrem Bildungsweg, deren Lernprozess beim 

Spracherwerb im Schuljahr 2020/2021 pandemiebedingt durch reduzierte Sprachanlässe un-

terbrochen wurde. Diese Regelung soll sich nunmehr im neuen § 3a Absatz 1 wiederfinden. Sie 

wird in Absatz 2 zudem in der Weise ergänzt, dass entsprechende Maßnahmen des Nachteils-

ausgleichs auch den Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden anderer beruflicher Bil-

dungsgänge gewährt werden können. 

 

2. Zu Nummer 2 (§ 5a) 

Mit dem neuen § 5a erhalten Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, die im Schuljahr 

2020/2021 eine Abschlussprüfung abzulegen haben, einen zusätzlichen Anspruch auf Zurück-

stellung von der Prüfung. Dies gilt gleichermaßen für Schülerinnen, Schüler und Studierende, 

die in diesem Schuljahr eine Zusatzprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife abzulegen ha-

ben. Die gemeinsame Prüfung zum Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife oder des mittle-

ren Schulabschlusses im Bildungsgang Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung ist keine Ab-

schlussprüfung im vorgenannten Sinn. Für minderjährige Schülerinnen und Schüler sowie Stu-

dierende ist die Zurückstellung von der Prüfung durch deren Erziehungsberechtigte zu beantra-

gen. Volljährige Schülerinnen und Schüler sowie Studierende beantragen diese selbst. Der An-
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trag ist spätestens zwei Wochen vor Beginn der Prüfung bei der Schulleiterin oder dem Schul-

leiter zu stellen. Es handelt sich um eine gebundene Entscheidung, das heißt, die Zurückstellung 

wird allein auf den fristgerechten Antrag hin gewährt. Diese zusätzliche Möglichkeit, sich von 

der Abschlussprüfung oder der Zusatzprüfung zurückstellen zu lassen, soll pandemiebedingte 

Nachteile von den Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden abwenden und ihnen die 

Möglichkeit geben, einen bestmöglichen Abschluss trotz der Auswirkungen der Pandemie zu 

erreichen. Das Verfahren nach erfolgter Zurückstellung richtet sich nach den Bestimmungen der 

jeweiligen Bildungsgangverordnung. Haben Schülerinnen und Schüler sowie Studierende im 

vergangenen Schuljahr von der Möglichkeit der folgenlosen Zurückstellung von der Prüfung 

nach § 9a der Berufliche-Schulen-COVID-19-Verordnung 2020/2021 Gebrauch gemacht, so 

können sie gemäß Satz 5 diese folgenlose Zurückstellung von der Prüfung nicht erneut für sich 

beanspruchen. Damit wird sichergestellt, dass die Verweildauer im jeweiligen Bildungsgang 

insgesamt nicht um ein weiteres Jahr ansteigt. 

 

3. Zu Nummer 3 (§ 6 Absatz 3) 

Die Regelung des Absatzes 3 sieht vor, dass in jeder mündlichen Prüfung zwei Aufgaben aus 

verschiedenen Sachgebieten oder thematischen Schwerpunkten gestellt werden, die den vom 

Prüfling selbst zu benennenden Schulhalbjahren oder Semestern zu entnehmen sind. Die ver-

pflichtende Berücksichtigung des letzten Schulhalbjahres bzw. Semesters entfällt. Damit können 

individuelle, durch die Umstände der Pandemie induzierte Belastungen kompensiert werden. In 

allen Fächern und Lernfeldern unterstützt die Fachlehrkraft die Auswahl durch einen Vorschlag 

für ein gut geeignetes Schulhalbjahr oder Semester. Die Auswahl ist in der Schule zu dokumen-

tieren.  

 

4. Zu Nummer 4 (§ 17) 

Unabhängig von einer Verschiebung der Prüfungstermine bindet die Durchführung und die Kor-

rektur der schriftlichen Prüfungen erhebliche personelle Ressourcen. Eine Zweitkorrektur ist zu-

dem mit zusätzlicher persönlicher Kontaktaufnahme verbunden, die ein Infektionsrisiko der Prü-

ferinnen und Prüfer beinhaltet, die im Anschluss noch mündliche Prüfungen abhalten müssen. 

Aus pandemiebedingten Gründen soll daher unabhängig von einer Verschiebung der Prüfungs-

termine in der Abschlussprüfung nur eine eingeschränkte Zweitkorrektur der schriftlichen Prüfun-

gen stattfinden. Mit dieser Regelung wird es ermöglicht, durch angemessene Korrekturzeiten 

und eine Minimierung des Infektionsrisikos eine Verzögerung der Abschlussprüfung zu vermei-

den. 
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5. Zu Nummer 5 (§ 30) 

Die bisherige Regelung des § 30 wird aufgehoben. Inhaltlich findet sich die Regelung nunmehr 

im neuen § 3a Absatz 1 wieder.  

 

 

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 

 

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Verordnung. Gemäß Satz 1 treten die Regelungen 

grundsätzlich am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Satz 2 bestimmt, dass die Regelung des Artikel 2 Nummer 2 mit Wirkung vom 1. März 2022 in 

Kraft tritt. Die dezentralen Abschlussprüfungen in der Berufsfachschule finden bereits im März 

2022 statt. Um den betreffenden Schülerinnen und Schülern eine Inanspruchnahme der Rege-

lung zur Zurückstellung von der Prüfung zu ermöglichen, ist ein rückwirkendes Inkrafttreten zum 

1. März 2022 erforderlich. 

 

 

B. Rechtsgrundlage: 

 

§ 15 Absatz 4, § 20 Absatz 8, §§ 27, 28 Absatz 6 Satz 1, § 29 Absatz 6, § 30 Absatz 5, § 31 

Absatz 4, § 32 Absatz 4, § 34 Absatz 3, § 40 Absatz 2 und 6, § 58 Absatz 10 und § 60 Absatz 

4 des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt durch Gesetz vom 27. 

September 2021 (GVBl. S. 1125) geändert worden ist. 

 

 

C.  Gesamtkosten: 

 

Keine. 

 

D. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: 

 

Keine. 

 

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:  

 

Keine. 

 

F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 

  

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 
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 Keine. 

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 

   Keine. 

 

 

Berlin, den 28. März 2022 

 

 

 

 

Astrid-Sabine Busse 

Senatorin für Bildung,  

Jugend und Familie 
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Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus 

 

I. Gegenüberstellung der Verordnungstexte 

 

Schulstufen-COVID-19-Verordnung 2021/2022 

alte Fassung neue Fassung 

 § 3a 

Besondere Förderung für Schülerinnen und 

Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache 

Schülerinnen und Schüler ohne hinreichende 

Deutschkenntnisse, deren Lernprozess beim 

Erwerb der deutschen Sprache im Schuljahr 

2020/2021 pandemiebedingt so umfassend 

beeinträchtigt wurde, dass sie dadurch nicht 

die zu erwartenden Fortschritte bei der Aus-

drucks- und Verständigungsfähigkeit in der 

deutschen Sprache gemacht haben, können 

in der Primarstufe abweichend von § 17 Ab-

satz 4 Satz 1 der Grundschulverordnung an 

ihren Lernstand angepasste Maßnahmen des 

Nachteilsausgleichs und Notenschutzes ge-

mäß § 17 Absatz 4 und 5 der Grundschulver-

ordnung auch dann erhalten, wenn sie bereits 

im dritten Jahr eine deutschsprachige Regel-

klasse besuchen; in der Sekundarstufe I kön-

nen sie abweichend von der in § 17 Absatz 8 

Satz 1 der Sekundarstufe I-Verordnung vor-

gesehenen Höchstdauer an ihren Lernstand 

angepasste Maßnahmen des Nachteilsaus-

gleichs bis zum Abschluss des Schuljahres 

2021/2022 erhalten, um ihre nicht ausrei-

chenden Deutschkenntnisse auszugleichen. 

Schülerinnen und Schüler im Sinne von Satz 

1, die sich in der Sekundarstufe II befinden, 

können an ihren Lernstand angepasste Maß-
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nahmen des Nachteilsausgleichs bis zum Ab-

schluss des Schuljahres 2021/2022 erhalten, 

um ihre nicht ausreichenden Deutschkennt-

nisse auszugleichen. § 17 Absatz 8 Satz 2 Se-

kundstufe I-Verordnung ist entsprechend an-

zuwenden. 

§ 4 

Klassenarbeiten 

(1) Klassenarbeiten gemäß § 20 Absatz 1 

Satz 2 Buchstabe a der Grundschulverord-

nung, § 19 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 der 

Sekundarstufe I-Verordnung und § 11 Ab-

satz 1 der Zweiter Bildungsweg-Lehrgangs-

Verordnung werden grundsätzlich in Präsenz 

durchgeführt. 

(2) Sind Schülerinnen und Schüler oder Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer gemäß § 2 der 

Zweiten Schul-Hygiene-Covid-19-Verord-

nung vom 29. Juli 2021 (GVBl. 926), die 

durch Verordnung vom 26. August 2021 

(GVBl. S. 957) geändert worden ist, in der je-

weils geltenden Fassung, von der Präsenz-

pflicht befreit, können sie Klassenarbeiten au-

ßerhalb des Klassenverbandes an einem ge-

eigneten Ort unter Aufsicht einer Lehrkraft 

schreiben. Satz 1 gilt entsprechend für Schü-

lerinnen und Schüler oder Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer, wenn eine mit ihnen in einem 

gemeinsamen Haushalt lebende Person einer 

Personengruppe angehört, die nach Erkennt-

nissen des Robert Koch-Instituts ein höheres 

Risiko für einen schweren Verlauf einer 

COVID-19-Erkrankung hat, auf Antrag und 

bei Vorlage einer besonders begründeten 

ärztlichen Bescheinigung, aus der sich die Ri-

sikosituation der im gemeinsamen Haushalt 

lebenden Person ergibt (qualifiziertes Attest). 

§ 4 

Klassenarbeiten 

(1) Klassenarbeiten gemäß § 20 Absatz 1 

Satz 2 Buchstabe a der Grundschulverord-

nung, § 19 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 der Se-

kundarstufe I-Verordnung und § 11 Absatz 1 

der Zweiter Bildungsweg-Lehrgangs-Verord-

nung werden grundsätzlich in Präsenz durch-

geführt. 

(2) Sind Schülerinnen und Schüler oder Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer gemäß § 2 der 

Zweiten Schul-Hygiene-Covid-19-Verord-

nung vom 29. Juli 2021 (GVBl. 926), die 

durch Verordnung vom 26. August 2021 

(GVBl. S. 957) geändert worden ist, in der je-

weils geltenden Fassung, von der Präsenz-

pflicht befreit, können sie Klassenarbeiten au-

ßerhalb des Klassenverbandes an einem ge-

eigneten Ort unter Aufsicht einer Lehrkraft 

schreiben. Satz 1 gilt entsprechend für Schü-

lerinnen und Schüler oder Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer, wenn eine mit ihnen in einem 

gemeinsamen Haushalt lebende Person einer 

Personengruppe angehört, die nach Erkennt-

nissen des Robert Koch-Instituts ein höheres 

Risiko für einen schweren Verlauf einer 

COVID-19-Erkrankung hat, auf Antrag und 

bei Vorlage einer besonders begründeten 

ärztlichen Bescheinigung, aus der sich die Ri-

sikosituation der im gemeinsamen Haushalt 

lebenden Person ergibt (qualifiziertes Attest). 
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Über Anträge nach Satz 1 und 2 entscheidet 

die Schulleiterin oder der Schulleiter. 

 

Über Anträge nach Satz 1 und 2 entscheidet 

die Schulleiterin oder der Schulleiter. 

(3) Abweichend von Regelungen des § 20 

Absatz 2 Satz 4 und Satz 5 der Grundschul-

verordnung und § 19 Absatz 3 Satz 4 in Ver-

bindung mit Anlage 4 der Sekundarstufe I-

Verordnung kann im Schuljahr 2021/2022 in 

den Jahrgangsstufen 1 bis 9 von der jeweils 

festgelegten Mindestanzahl der Klassenar-

beiten abgewichen werden. Dabei ist eine 

Verringerung der Mindestanzahl der Klassen-

arbeiten um eine je Schuljahr möglich. Die 

Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der 

Schulleiter. Abweichend von § 19 Absatz 8 

Satz 3 Grundschulverordnung sowie § 20 Ab-

satz 4 Satz 2 Sekundarstufe I-Verordnung ge-

hen im Falle der Verringerung sämtliche 

schriftlichen Leistungen etwa zu einem Drittel 

in die Zeugnisnote ein. 

§ 6 

Besondere Förderung für Schülerinnen und 

Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache 

Schülerinnen und Schüler ohne hinreichende 

Deutschkenntnisse, deren Lernprozess beim 

Erwerb der deutschen Sprache im Schuljahr 

2020/2021 pandemiebedingt so umfassend 

beeinträchtigt wurde, dass sie dadurch nicht 

die zu erwartenden Fortschritte bei der Aus-

drucks- und Verständigungsfähigkeit in der 

deutschen Sprache gemacht haben, können 

in der Primarstufe abweichend von § 17 Ab-

satz 4 Satz 1 der Grundschulverordnung an 

ihren Lernstand angepasste Maßnahmen des 

Nachteilsausgleichs und Notenschutzes ge-

mäß § 17 Absatz 4 und 5 der Grundschulver-

ordnung auch dann erhalten, wenn sie bereits 

im dritten Jahr eine deutschsprachige Regel-

klasse besuchen; in der Sekundarstufe I kön-

nen sie abweichend von der in § 17 Absatz 8 

- 
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Satz 1 der Sekundarstufe I-Verordnung vor-

gesehenen Höchstdauer an ihren Lernstand 

angepasste Maßnahmen des Nachteilsaus-

gleichs bis zum Abschluss des Schuljahres 

2021/2022 erhalten, um ihre nicht ausrei-

chenden Deutschkenntnisse auszugleichen. 

§ 8 

Klausuren 

(1) Klausuren gemäß § 14 Absatz 1 der Ver-

ordnung über die gymnasiale Oberstufe und 

§ 15 Absatz 1 der Verordnung über die staat-

lichen Kollegs und Abendgymnasien des Lan-

des Berlin werden grundsätzlich in Präsenz 

durchgeführt. 

(2) Sind Schülerinnen und Schüler oder Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer gemäß § 2 der 

Zweiten Schul-Hygiene-Covid-19-Verord-

nung von der Präsenzpflicht befreit, können 

sie Klausuren außerhalb des Klassenverban-

des an einem geeigneten Ort unter Aufsicht 

einer Lehrkraft schreiben. Satz 1 gilt entspre-

chend für Schülerinnen und Schüler oder Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer, wenn eine mit 

ihnen in einem gemeinsamen Haushalt le-

bende Person einer Personengruppe ange-

hört, die nach Erkenntnissen des Robert Koch-

Instituts ein höheres Risiko für einen schweren 

Verlauf einer COVID-19-Erkrankung hat, auf 

Antrag und bei Vorlage einer besonders be-

gründeten ärztlichen Bescheinigung, aus der 

sich die Risikosituation der im gemeinsamen 

Haushalt lebenden Person ergibt (qualifizier-

tes Attest). Über Anträge entscheidet die 

Schulleiterin oder der Schulleiter. 

(3) Im Schuljahr 2021/2022 wird im vierten 

Kurshalbjahr abweichend von § 14 Absatz 3 

Satz 1 Nummer 2 der Verordnung über die 

gymnasiale Oberstufe und § 15 Absatz 3 

§ 8 

Klausuren 

(1) Klausuren gemäß § 14 Absatz 1 der Ver-

ordnung über die gymnasiale Oberstufe und 

§ 15 Absatz 1 der Verordnung über die staat-

lichen Kollegs und Abendgymnasien des Lan-

des Berlin werden grundsätzlich in Präsenz 

durchgeführt. 

(2) Sind Schülerinnen und Schüler oder Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer gemäß § 2 der 

Zweiten Schul-Hygiene-Covid-19-Verord-

nung von der Präsenzpflicht befreit, können 

sie Klausuren außerhalb des Klassenverban-

des an einem geeigneten Ort unter Aufsicht 

einer Lehrkraft schreiben. Satz 1 gilt entspre-

chend für Schülerinnen und Schüler oder Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer, wenn eine mit 

ihnen in einem gemeinsamen Haushalt le-

bende Person einer Personengruppe ange-

hört, die nach Erkenntnissen des Robert Koch-

Instituts ein höheres Risiko für einen schweren 

Verlauf einer COVID-19-Erkrankung hat, auf 

Antrag und bei Vorlage einer besonders be-

gründeten ärztlichen Bescheinigung, aus der 

sich die Risikosituation der im gemeinsamen 

Haushalt lebenden Person ergibt (qualifizier-

tes Attest). Über Anträge entscheidet die 

Schulleiterin oder der Schulleiter. 

(3) Im Schuljahr 2021/2022 wird im vierten 

Kurshalbjahr abweichend von § 14 Absatz 3 

Satz 1 Nummer 2 der Verordnung über die 

gymnasiale Oberstufe und § 15 Absatz 3 
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Satz 1 Nummer 2 der Verordnung über die 

staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des 

Landes Berlin nur in den drei schriftlichen Prü-

fungsfächern jeweils eine Klausur geschrie-

ben; abweichend von § 15 Absatz 4 Satz 4 

der Verordnung über die gymnasiale Ober-

stufe und § 16 Absatz 4 Satz 4 der Verord-

nung über die staatlichen Kollegs und Abend-

gymnasien des Landes Berlin wird bei der Bil-

dung der Zeugnisnote die Teilnote für die 

Klausur stets zu einem Drittel gewichtet. In al-

len anderen Kursen im vierten Kurshalbjahr 

beinhaltet die Zeugnisnote abweichend von 

§ 15 Absatz 4 Satz 3 der Verordnung über 

die gymnasiale Oberstufe und § 16 Absatz 4 

Satz 3 der Verordnung über die staatlichen 

Kollegs und Abendgymnasien des Landes 

Berlin nur die Bewertungen des allgemeinen 

Teils gemäß § 14 Absatz 8 Satz 1 der Ver-

ordnung über die gymnasiale Oberstufe und 

§ 15 Absatz 8 Satz 1 der Verordnung über 

die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien 

des Landes Berlin. § 14 Absatz 3 Satz 3 der 

Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 

und § 15 Absatz 3 Satz 3 der Verordnung 

über die staatlichen Kollegs und Abendgym-

nasien des Landes Berlin gelten mit der Maß-

gabe, dass die dort in Bezug genommene 

Zeitvorgabe als eingehalten gilt, wenn die 

Dauer der Klausur mindestens 180 Minuten 

beträgt. 

Satz 1 Nummer 2 der Verordnung über die 

staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des 

Landes Berlin nur in den drei schriftlichen Prü-

fungsfächern jeweils eine Klausur geschrie-

ben; abweichend von § 15 Absatz 4 Satz 4 

der Verordnung über die gymnasiale Ober-

stufe und § 16 Absatz 4 Satz 4 der Verord-

nung über die staatlichen Kollegs und Abend-

gymnasien des Landes Berlin wird bei der Bil-

dung der Zeugnisnote die Teilnote für die 

Klausur stets zu einem Drittel gewichtet. In al-

len anderen Kursen im vierten Kurshalbjahr 

beinhaltet die Zeugnisnote abweichend von 

§ 15 Absatz 4 Satz 3 der Verordnung über 

die gymnasiale Oberstufe und § 16 Absatz 4 

Satz 3 der Verordnung über die staatlichen 

Kollegs und Abendgymnasien des Landes 

Berlin nur die Bewertungen des allgemeinen 

Teils gemäß § 14 Absatz 8 Satz 1 der Ver-

ordnung über die gymnasiale Oberstufe und 

§ 15 Absatz 8 Satz 1 der Verordnung über 

die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien 

des Landes Berlin. § 14 Absatz 3 Satz 3 der 

Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 

und § 15 Absatz 3 Satz 3 der Verordnung 

über die staatlichen Kollegs und Abendgym-

nasien des Landes Berlin gelten mit der Maß-

gabe, dass die dort in Bezug genommene 

Zeitvorgabe als eingehalten gilt, wenn die 

Dauer der Klausur mindestens 180 Minuten 

beträgt. Kann eine Halbjahresnote im vierten 

Kurshalbjahr der Qualifikationsphase auf-

grund pandemiebedingten Versäumens ein-

zelner oder mehrerer Klausuren in den be-

troffenen schriftlichen Prüfungsfächern nicht 

gebildet werden, kann die Zulassung zur Abi-

turprüfung unter dem Vorbehalt des Nachho-

lens der versäumten Klausuren erfolgen. 
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Nachholtermine sind in der Weise festzuset-

zen, dass die Korrektur der Nachschreibe-

klausuren und die Entscheidung über die end-

gültige Zulassung zur Abiturprüfung oder die 

Entscheidung über den Widerruf der Zulas-

sung zur Abiturprüfung unter Vorbehalt vor 

dem Anfertigen der ersten schriftlichen Abi-

turprüfung des Prüflings erfolgen kann. Für 

den Fall, dass die Entscheidung über die end-

gültige Zulassung zur Abiturprüfung nach 

Satz 5 erst nach dem regulären Termin ein-

zelner oder mehrerer schriftlicher Abiturprü-

fungen erfolgen kann, kann der Prüfling die 

betroffenen schriftlichen Abiturprüfungen zum 

Zeitpunkt der jeweiligen Nachholtermine ab-

legen. 

  § 13 

Eingeschränkte Zweitkorrektur in der Abitur-

prüfung 

(1) Abweichend von § 41 Absatz 2 Satz 1 der 

Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 

und § 42 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung 

über die staatlichen Kollegs und Abendgym-

nasien des Landes Berlin findet im Schuljahr 

2021/2022 eine Zweitkorrektur der schriftli-

chen Prüfungsarbeiten nur statt, wenn deren 

Bewertung um mehr als drei Punkte von der 

Bewertung der letzten in diesem Fach ge-

schriebenen Klausur abweicht. § 41 Absatz 2 

Satz 2 der Verordnung über die gymnasiale 

Oberstufe ist mit der Maßgabe anzuwenden, 

dass die Erstkorrektur durch eine Lehrkraft er-

folgen soll, die die Laufbahnbefähigung als 

Studienrätin oder Studienrat hat. § 42 Ab-

satz 2 Satz 2 der Verordnung über die staat-

lichen Kollegs und Abendgymnasien des Lan-

des Berlin ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
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dass die Erstkorrektur durch eine Lehrkraft er-

folgen soll, die die Befähigung zur Anstellung 

als Studienrätin oder Studienrat hat. 

(2) Abweichend von § 14 Absatz 1 Satz 1der 

Verordnung über die Prüfung zum Erwerb der 

allgemeinen Hochschulreife von Nichtschüle-

rinnen und Nichtschülern findet im Schuljahr 

2021/2022 eine Zweitkorrektur der schriftli-

chen Prüfungsarbeiten nur statt, wenn die 

schriftliche Prüfungsleistung mit weniger als 5 

Punkten bewertet wurde. § 14 Absatz 1 

Satz 2 der Verordnung über die Prüfung zum 

Erwerb der allgemeinen Hochschulreife von 

Nichtschülerinnen und Nichtschülern ist mit 

der Maßgabe anzuwenden, dass die Erstkor-

rektur durch eine Lehrkraft erfolgen soll, die 

die Laufbahnbefähigung als Studienrätin o-

der Studienrat hat. Hiervon kann im Rahmen 

von Nichtschülerprüfungen für Schülerinnen 

und Schüler von Schulen in freier Trägerschaft 

(Ersatzschulen) abgewichen werden, wenn 

dies pandemiebedingt aus schulorganisatori-

schen Gründen erforderlich ist; die Entschei-

dung hierüber trifft die oder der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses. 

 § 14 

Verlängertes Verbleiben im Prüfungsverfah-

ren des Nichtschülerabiturs 

Auf Antrag der Nichtschülerin oder des Nicht-

schülers wird im Prüfungsverfahren 2022 die 

in § 24 Absatz 3 Satz 4 der Verordnung über 

die Prüfung zum Erwerb der allgemeinen 

Hochschulreife von Nichtschülerinnen und 

Nichtschülern genannte Frist zum Abschluss 

der gesamten Prüfung um ein Jahr verlängert 

werden. Eine Verlängerung gemäß Satz 1 ist 
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für Nichtschülerinnen und Nichtschüler aus-

geschlossen, denen bereits im Prüfungsver-

fahren 2021 eine solche Verlängerung einge-

räumt worden ist. Der Antrag ist bei der oder 

dem Prüfungsvorsitzenden zu stellen. 

 

 

Berufliche-Schulen-COVID-19-Verordnung 2021/2022 

alte Fassung neue Fassung 

  

§ 3a 

Besondere Förderung für Schülerinnen und 

Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache 

 

(1) Schülerinnen und Schüler im Bildungs-

gang der Integrierten Berufsausbildungsvor-

bereitung ohne hinreichende Deutschkennt-

nisse, deren Lernprozess beim Erwerb der 

deutschen Sprache im Schuljahr 2020/2021 

pandemiebedingt so umfassend beeinträch-

tigt wurde, dass sie dadurch nicht die zu er-

wartenden Fortschritte bei der Ausdrucks- 

und Verständigungsfähigkeit in der deutschen 

Sprache gemacht haben, können abwei-

chend von der in § 15 Absatz 2 der Verord-

nung über die Integrierte Berufsausbildungs-

vorbereitung vorgesehenen Höchstdauer an 

ihren Lernstand angepasste Maßnahmen des 

Nachteilsausgleichs bis zum Abschluss des 

Schuljahres 2021/2022 erhalten, um ihre 

nicht ausreichenden Deutschkenntnisse aus-

zugleichen. 

(2) Schülerinnen und Schüler sowie Studie-

rende im Sinne von Absatz 1, die sich in an-
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deren Bildungsgängen der beruflichen Schu-

len befinden, können unter den Voraussetzun-

gen des Absatzes 1 an ihren Lernstand ange-

passte Maßnahmen des Nachteilsausgleichs 

bis zum Abschluss des Schuljahres 

2021/2022 erhalten, um ihre nicht ausrei-

chenden Deutschkenntnisse auszugleichen. 

Der Maßnahmenkatalog des § 15 Absatz 2 

der Verordnung über die Integrierte Berufs-

ausbildungsvorbereitung ist entsprechend 

anzuwenden. 

 

 

 

 

§ 5a 

Zurückstellung von der Prüfung 

 

Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, 

die im Schuljahr 2021/2022 eine Abschluss-

prüfung abzulegen haben, werden auf Antrag 

von dieser Prüfung zurückgestellt. Satz 1 gilt 

entsprechend für Zusatzprüfungen zum Er-

werb der Fachhochschulreife. Der Antrag ist 

von den Erziehungsberechtigten, bei volljäh-

rigen Schülerinnen und Schülern oder Studie-

renden von diesen selbst, bis spätestens zwei 

Wochen vor Beginn der Prüfung oder Zusatz-

prüfung schriftlich bei der Schulleiterin oder 

dem Schulleiter zu stellen. Zurückstellungen 

nach den Sätzen 1 und 2 werden nicht auf die 

Zurückstellungsmöglichkeiten gemäß § 54 

Absatz 4 Satz 3 der Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung für die Fachoberschule, § 

37 Absatz 4 Satz 3 der Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung für die Berufsoberschule, § 

36 Absatz 3 Satz 3 der Berufsfachschulver-

ordnung, § 30 Absatz 6 Satz 1 und § 58 Ab-

satz 2 Satz 1 der Sozialpädagogikverord-

nung, § 40 Absatz 1 Satz 1 und § 80 Absatz 
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1 Satz 1 der Verordnung über die Ausbildung 

und Prüfung an der staatlichen Fachschule für 

Heilerziehungspflege und der staatlichen 

Fachschule für Familienpflege im Land Berlin, 

§ 30 Absatz 6 Satz 1 der Heilpädagogikver-

ordnung, § 14 Absatz 6 Satz 1 der Fachschul-

verordnung Technik, Agrarwirtschaft und 

Wirtschaft sowie § 28 Absatz 3 Satz 5 der Be-

rufsschulverordnung angerechnet Eine Zu-

rückstellung von der Prüfung nach den Sätzen 

1 und 2 ist für Schülerinnen und Schüler sowie 

Studierende ausgeschlossen, die im Schul-

jahr 2020/2021 das Recht auf Zurückstellung 

von der Prüfung gemäß § 9a der Berufliche-

Schulen-COVID-19-Verordnung 

2020/2021vom 7. Januar 2021 (GVBl. S. 6), 

die zuletzt durch Verordnung vom 25. März 

2021 (GVBl. S. 310) geändert worden ist, in 

der jeweils geltenden Fassung, in Anspruch 

genommen haben. 

 

 

§ 6 

Mündliche Prüfungen 

 

(1) Im ersten Halbjahr des Schuljahres 

2021/2022 anstehende mündliche Prüfun-

gen im Sinne von § 27 Absatz 1 und § 59 Ab-

satz 1 und 2 der Berufsfachschulverordnung, 

§ 30 Absatz 1 in Verbindung mit § 31 Absatz 

1 der Sozialpädagogikverordnung, § 28 der 

Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 

an der staatlichen Fachschule für Heilerzie-

hungspflege und der staatlichen Fachschule 

für Familienpflege im Land Berlin, § 31 Ab-

satz 1 und 2 der Heilpädagogikverordnung 

sowie § 14 Absatz 1 in Verbindung mit § 15 

 

§ 6 

Mündliche Prüfungen 

 

(1)  unverändert 
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Absatz 1 der Fachschulverordnung Technik, 

Agrarwirtschaft und Wirtschaft, die auf-grund 

pandemiebedingter Auswirkungen auf den 

Schulbetrieb, insbesondere teilweiser oder 

vollständiger Schulschließungen, nicht bis 

zum Ende des ersten Halbjahres des Schul-

jahres 2021/2022 abgelegt werden können, 

sind spätestens bis zum Ende der ersten Un-

terrichtswoche des zweiten Halbjahres des 

Schuljahres 2021/2022 durchzuführen. 

 

(2) Im zweiten Halbjahr des Schuljahres 

2021/2022 anstehende mündliche Prüfun-

gen im Sinne von § 44 Absatz 1 der Ausbil-

dungs- und Prüfungsverordnung für die Fach-

oberschule, § 27 Absatz 1 der Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnung für die Berufsober-

schule, § 27 Absatz 1 und § 59 Absatz 1 und 

2 der Berufsfachschulverordnung, § 30 Ab-

satz 1 in Verbindung mit § 31 Absatz 1 der 

Sozialpädagogikverordnung, § 28 der Ver-

ordnung über die Ausbildung und Prüfung an 

der staatlichen Fachschule für Heil-erzie-

hungspflege und der staatlichen Fachschule 

für Familienpflege im Land Berlin, § 31 Ab-

satz 1 und 2 der Heilpädagogikverordnung, 

§ 14 Absatz 1 in Verbindung mit § 15 Absatz 

1 der Fachschulverordnung Technik, Agrar-

wirtschaft und Wirtschaft sowie § 53 Absatz 2 

der Verordnung über die Integrierte Berufs-

ausbildungsvorbereitung, die aus den in Ab-

satz 1 genannten Gründen nicht bis zum Ende 

des Schuljahres abgelegt wer-den können, 

sind spätestens bis zum Ende der ersten Un-

terrichtswoche des Schuljahres 2022/2023 

durchzuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) unverändert 
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(3) Abweichend von § 59 Absatz 3 der Ausbil-

dungs- und Prüfungsverordnung für die Fach-

oberschule, § 42 Absatz 3 der Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnung für die Berufsober-

schule, § 43 Absatz 3 der Berufsfachschulver-

ordnung, § 45 Satz 2 der Sozialpädagogik-

verordnung, § 48 Satz 2 und § 84 Satz 2 der 

Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 

an der staatlichen Fachschule für Heilerzie-

hungspflege und der staatlichen Fachschule 

für Familienpflege im Land Berlin und § 45 

Satz 2 der Heilpädagogikverordnung werden 

im Schuljahr 2021/2022 die beiden Aufga-

ben für die mündliche Prüfung jeweils aus ver-

schiedenen Sachgebieten oder thematischen 

Schwerpunkten gestellt, die zwei vom Prüfling 

zu benennenden Schulhalb-jahren oder Se-

mestern zu entnehmen sind. In allen Fächern 

und Lernfeldern unterstützt die Fachlehrkraft 

die Auswahl durch Vorschläge. Die Auswahl 

ist von der Schule zu dokumentieren 

§ 17 

Beurteilung der schriftlichen Prüfungsarbei-

ten 

Für den Fall, dass aufgrund des Pandemiege-

schehens die Prüfungstermine verschoben 

werden, kann die Schulaufsichtsbehörde ab-

weichend von § 40 Absatz 2 und 4 der Aus-

bildungs- und Prüfungsverordnung für die Be-

rufsoberschule anordnen, dass die Beurtei-

lung der schriftlichen Prüfungsaufgaben im 

Schuljahr 2021/2022 nach Maßgabe der 

Sätze 2 bis 6 durchzuführen ist. Von einer 

Zweitkorrektur der schriftlichen Prüfungsar-

beiten wird regelmäßig abgesehen. Die end-

gültige Note setzt die oder der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses in der Regel auf 

Grundlage der Erstkorrektur fest. Die oder 

§ 17 

Beurteilung der schriftlichen Prüfungsarbei-

ten 

Abweichend von § 40 Absatz 2 und 4 der 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die 

Berufsoberschule wird im Schuljahr 

2021/2022 von einer Zweitkorrektur der 

schriftlichen Prüfungsarbeiten regelmäßig 

abgesehen. Die endgültige Note setzt die o-

der der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

in der Regel auf Grundlage der Erstkorrektur 

fest. Die oder der Vorsitzende des Prüfungs-

ausschusses kann aus besonderem Grund 

eine weitere für das jeweilige Fach zustän-

dige Lehrkraft mit einer Zweitkorrektur beauf-

tragen. Sofern eine Zweitkorrektur erfolgt ist, 
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der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

kann aus besonderem Grund eine weitere für 

das jeweilige Fach zuständige Lehrkraft mit 

einer Zweitkorrektur beauftragen. Sofern eine 

Zweitkorrektur erfolgt ist, setzt die oder der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses die 

endgültige Note auf Grundlage der Erst- und 

Zweitkorrektur fest. Unter Angabe von Grün-

den, die schriftlich niedergelegt werden müs-

sen, darf die oder der Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses im Benehmen mit den für 

die Bewertungen zu-ständigen Lehrkräften 

von deren Bewertung der schriftlichen Prü-

fungsarbeiten abweichen. 

setzt die oder der Vorsitzende des Prüfungs-

ausschusses die endgültige Note auf Grund-

lage der Erst- und Zweitkorrektur fest. Unter 

Angabe von Gründen, die schriftlich nieder-

gelegt werden müssen, darf die oder der Vor-

sitzende des Prüfungsausschusses im Beneh-

men mit den für die Bewertungen zuständigen 

Lehrkräften von deren Bewertung der schrift-

lichen Prüfungsarbeiten abweichen. 

 

 

§ 30 

Besondere Förderung für Schülerinnen und 

Schüler nichtdeutscher Herkunfts-sprache 

 

Schülerinnen und Schüler ohne hinreichende 

Deutschkenntnisse, deren Lernprozess beim 

Erwerb der deutschen Sprache im Schuljahr 

2020/2021 pandemiebedingt so umfassend 

beeinträchtigt wurde, dass sie dadurch nicht 

die zu erwartenden Fortschritte bei der Aus-

drucks- und Verständigungsfähigkeit in der 

deutschen Sprache gemacht haben, können 

abweichend von der in § 15 Absatz 2 der Ver-

ordnung über die Integrierte Berufsausbil-

dungsvorbereitung vorgesehenen Höchst-

dauer an ihren Lernstand angepasste Maß-

nahmen des Nachteilsausgleichs bis zum Ab-

schluss des Schuljahres 2021/2022 erhalten, 

um ihre nicht ausreichenden Deutschkennt-

nisse auszugleichen. 

 

 

Wird aufgehoben. Regelungstext ist nunmehr 

in § 3a Absatz 1 enthalten. 
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II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 

 

Schulgesetz für das Land Berlin 

(Schulgesetz - SchulG) 

Vom 26. Januar 2004  

 

 

§ 15 

Förderung von Zwei- und Mehrsprachigkeit 

 

(1) Schülerinnen und Schüler, deren Erstsprache eine andere als Deutsch ist, werden mit allen 

anderen Schülerinnen und Schülern gemeinsam unterrichtet, soweit sich aus Absatz 2 und der 

auf Grund des Absatzes 4 erlassenen Rechtsverordnung nichts anderes ergibt. Alle von den 

Schülerinnen und Schülern gesprochenen Sprachen werden bei der Aufnahme in die Schule 

durch die Schulleiterin oder den Schulleiter oder eine von ihr oder ihm beauftragte Lehrkraft 

erfasst. Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung erhebt landesweit die von den 

Schülerinnen und Schülern gesprochenen Sprachen als Grundlage für eine faktenbasierte und 

wissenschaftlich begleitete Förderung von Zwei- und Mehrsprachigkeit. 

 

(2) Schülerinnen und Schüler, deren Erstsprache eine andere als Deutsch ist und die die deut-

sche Sprache so wenig beherrschen, dass sie dem Unterricht nicht ausreichend folgen können, 

so dass eine Förderung zu Beginn in Regelklassen nicht möglich ist, können vorübergehend in 

besonderen Lerngruppen zusammengefasst werden, in denen auf den Übergang in Regelklas-

sen vorbereitet wird. Die Kenntnisse in der deutschen Sprache werden bei der Aufnahme in die 

Schule durch die Schulleiterin oder den Schulleiter oder durch eine von ihr oder ihm beauftragte 

Lehrkraft auf Grund wissenschaftlich gesicherter Testverfahren festgestellt. 

 

(3) Schülerinnen und Schüler, deren Erstsprache eine andere als Deutsch ist, erhalten Angebote 

für ergänzenden Unterricht in ihrer Erstsprache, sofern dies schulorganisatorisch möglich ist. 

Hierzu können schulübergreifende Lerngruppen gebildet werden. Der Erstsprachliche Unterricht 

unterliegt der staatlichen Schulaufsicht. 

 

(3a) Alle Schülerinnen und Schüler erhalten nach Maßgabe des Haushaltsplanes Angebote zur 

Entwicklung von Zwei- und Mehrsprachigkeit, sofern dies gewünscht und schulorganisatorisch 
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möglich ist. In Kooperation mit dem frühkindlichen Bereich soll ein Angebot möglichst durch-

gängig bis zum Schulabschluss gestaltet sein. Es wird insbesondere von immersiven Sprach-

lernmethoden sowie von der Möglichkeit, Sachfachunterricht in einer Zweit- beziehungsweise 

Fremdsprache zu erteilen, Gebrauch gemacht. 

 

(3b) Schülerinnen und Schülern, die mehrsprachig aufwachsen, kann auf Antrag eine nichtdeut-

sche Erstsprache als zweite Fremdsprache anerkannt werden. 

 

(4) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zu den 

Voraussetzungen und zur Ausgestaltung des Unterrichts für Schülerinnen und Schüler, deren 

Erstsprache eine andere als Deutsch ist, sowie zur Förderung der Zwei- und Mehrsprachigkeit 

für alle Berliner Schülerinnen und Schüler durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 

 

1. die Voraussetzungen für die Aufnahme in Regelklassen und in besondere Lerngruppen nach 

Absatz 2, 

 

2. die Grundlagen und Verfahren zur Feststellung der Kenntnisse in der deutschen Sprache und 

der Erstsprache, 

 

3. die Maßnahmen zur schulischen Integration für zuziehende Kinder und Jugendliche, 

 

4. die erstsprachlichen, bilingualen und immersiven Angebote,  

 

5. die Anerkennung einer Erstsprache, die eine andere als Deutsch ist, als zweite Fremdspra-

che im Sinne des Absatzes 3b, 

 

6. das zeitweise Abweichen von den Maßstäben der Leistungsbewertung für Kinder und Ju-

gendliche, bei denen das Fehlen hinreichender deutscher Sprachkenntnisse festgestellt ist. 

 

     

§ 29 

Berufsschule 

 

(1) Die Berufsschule vermittelt Schülerinnen und Schülern, die in einem Berufsausbildungsver-

hältnis stehen, insbesondere die für den gewählten Beruf erforderlichen fachtheoretischen 
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Kenntnisse und erweitert die Allgemeinbildung in Anknüpfung an die beruflich erworbenen Ein-

sichten und Erfahrungen. Sie erfüllt mit den Ausbildungsstätten einen gemeinsamen Bildungs-

auftrag. Die Berufsschule und die Ausbildungsstätte sind dabei jeweils eigenständige Lernorte 

und gleichwertige Partner in der dualen Ausbildung. Die Erfüllung des gemeinsamen Bildungs-

auftrags setzt eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung der Partner in inhaltlichen und or-

ganisatorischen Fragen voraus. Der Unterricht in der Berufsschule kann entsprechend der schu-

lischen Vorbildung oder der vorgesehenen Art und Dauer des Ausbildungsverhältnisses der 

Schülerinnen und Schüler nach Inhalt und Anforderungen differenziert erteilt werden. Die Be-

rufsschule ermöglicht zusätzlich den Erwerb schulischer Abschlüsse. 

 

(2) An der Berufsschule beträgt die Zahl der Unterrichtsstunden für Schülerinnen und Schüler, 

die in einem Berufsausbildungsverhältnis stehen, in der Regel zwölf, jedoch mindestens acht je 

Woche in Teilzeit- oder Vollzeitunterricht. In Teilzeitform wird der Unterricht in der Regel auf 

zwei Tage gleichmäßig verteilt. Abweichend davon kann das erste Ausbildungsjahr als koope-

ratives Berufsgrundbildungsjahr in Teilzeitform oder als schulisches Berufsgrundbildungsjahr in 

Vollzeitform organisiert werden. Blockunterricht oder andere Formen der Verdichtung des Be-

rufsschulunterrichts können zugelassen werden. 

 

(3) Schülerinnen und Schüler, die nicht in einem Berufsausbildungsverhältnis stehen, sind be-

rechtigt, im Anschluss an die Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht den Bildungsgang „Inte-

grierte Berufsausbildungsvorbereitung“ zu besuchen, der auf der Grundlage des individuellen 

Leistungsvermögens der Schülerinnen und Schüler durch Erweiterung der berufsfeldübergrei-

fenden und berufsfeldbezogenen Kompetenzen sowie durch umfangreiche begleitete Praxis-

lernphasen in Betrieben die Voraussetzung für die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung oder 

Tätigkeit verbessern soll. Die Aufnahme setzt einen Schulabschluss nicht voraus. Der Bildungs-

gang kann in Kooperation mit den außerschulischen Bildungsträgern durchgeführt werden. Er 

führt zu keinem Berufsabschluss, kann jedoch den Erwerb von Qualifizierungsbausteinen vorse-

hen. Der Erwerb schulischer Abschlüsse ist möglich. Der Bildungsgang kann mit Vollzeit- oder 

Teilzeitunterricht durchgeführt werden, er dauert in beiden Fällen in der Regel ein Schuljahr. 

Absatz 1 Satz 6 gilt entsprechend. 

 

(4) Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die durch den Bil-

dungsgang nach Absatz 3 nicht oder nicht hinreichend gefördert werden können, kann der Bil-

dungsgang um ein Schuljahr verlängert werden. Schülerinnen und Schüler, die ihre Schulpflicht 



 

 

30 

an einer Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ er-

füllt haben, absolvieren den Bildungsgang stets in zweijähriger Form. 

 

(5) Schülerinnen und Schüler, die an einem öffentlich geförderten, auf eine berufliche Erstaus-

bildung vorbereitenden Bildungsgang von in der Regel einjähriger Dauer teilnehmen und kei-

nen studienqualifizierenden Schulabschluss (Fachhochschulreife, allgemeine oder fachgebun-

dene Hochschulreife) erworben haben, erhalten Berufsschulunterricht; dieser Unterricht orien-

tiert sich an den Zielen und Inhalten des Bildungsgangs. 

 

(6) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die 

Berufsschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 

 

1. den Inhalt, den Umfang und die Organisation der Ausbildungen, 

 

2. die Festlegung, die Verteilung und die Vermehrung der in Absatz 2 vorgesehenen Unter-

richtsstunden, 

3. die Ausgestaltung des kooperativen und des schulischen Berufsgrundbildungsjahres, 

 

4. die Ausgestaltung der Bildungsgänge nach den Absätzen 3 bis 5, 

 

5. die Voraussetzungen für den Erwerb der Berufsbildungsreife, der erweiterten Berufsbil-

dungsreife sowie des mittleren Schulabschlusses; dabei können Abweichungen von § 21 

Absatz 2 vorgesehen werden, 

 

6. die Voraussetzungen zum Erwerb der Fachhochschulreife sowie der fachgebundenen und 

allgemeinen Hochschulreife in doppelt qualifizierenden Bildungsgängen (§ 33). 

 

 

 

§ 30 

Berufsfachschule 

 

(1) Die Berufsfachschule vermittelt Schülerinnen und Schülern, die nicht in einem Ausbildungs-

verhältnis stehen, in Bildungsgängen die für den gewählten Beruf erforderlichen praktischen 

Fertigkeiten und theoretischen Kenntnisse und erweitert ihre Allgemeinbildung. Sie übernimmt 



 

 

31 

als Vollzeitschule die Berufsausbildung der Jugendlichen für die ganze oder einen Teil der vor-

geschriebenen oder üblichen Ausbildungszeit. Die Ausbildung an der Berufsfachschule schließt 

mit einer schulischen Prüfung ab, sofern die Berufsausbildung nicht mit einer Prüfung nach dem 

Berufsbildungsgesetz vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), das zuletzt durch Artikel 14 des Ge-

setzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 

oder der Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 

(BGBl. I S. 3074, 2006 I S. 2095), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 

(BGBl. I S. 2143) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung abschließt. § 29 Absatz 

3 gilt entsprechend. Die Berufsfachschule ermöglicht zusätzlich den Erwerb schulischer Ab-

schlüsse. 

 

(2) Die Aufnahme in die Berufsfachschule setzt vorbehaltlich des Satzes 2 bei einem mindestens 

zweijährigen Bildungsgang mindestens die Berufsbildungsreife oder eine gleichwertige Schul-

bildung voraus. Erfordert ein Bildungsgang eine über die Berufsbildungsreife oder eine jeweils 

gleichwertige Schulbildung hinausgehende Schulbildung, wird für die Aufnahme der mittlere 

Schulabschluss vorausgesetzt. Bei Bildungsgängen, die besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten 

voraussetzen, kann die Aufnahme zusätzlich vom Ergebnis einer entsprechenden Eignungsfest-

stellung abhängig gemacht werden. 

 

(3) Jede Bewerberin und jeder Bewerber wird zunächst auf Probe für die Dauer eines Schul-

halbjahres aufgenommen. Schülerinnen und Schüler, die nach ihren Fähigkeiten und Leistungen 

für den jeweiligen Bildungsgang nicht geeignet sind, müssen diesen nach Ablauf der Probezeit 

verlassen. 

 

(4) In den Berufsfachschulen für Altenpflege wird den Schülerinnen und Schülern, die in einem 

Ausbildungsverhältnis nach dem Altenpflegegesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

25. August 2003 (BGBl. I S. 1690), geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 27. Dezember 

2003 (BGBl. I S. 3022), oder in einer berufsbegleitenden Ausbildung stehen, der für die Ausbil-

dung zum Beruf der Altenpflegerin oder des Altenpflegers erforderliche theoretische und prak-

tische Unterricht erteilt. Die Aufnahme in die Berufsfachschule für Altenpflege setzt voraus, dass 

die Schülerin oder der Schüler nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs unge-

eignet ist, sowie 

1. den mittleren Schulabschluss oder die erweiterte Berufsbildungsreife oder eine gleichwer-

tige Schulbildung oder 



 

 

32 

2. die Berufsbildungsreife oder eine gleichwertige Schulbildung, sofern eine erfolgreich abge-

schlossene, mindestens zweijährige Berufsausbildung oder die Erlaubnis als Altenpflegehel-

ferin oder Altenpflegehelfer oder Krankenpflegehelferin oder Krankenpflegehelfer nachge-

wiesen wird. 

Absatz 1 Satz 1 bis 3 und Absatz 2 finden keine Anwendung. Die Schulaufsichtsbehörde bildet 

an jeder Berufsfachschule für Altenpflege einen Prüfungsausschuss. Abweichend von § 60 Abs. 

1 und 2 richtet sich die Durchführung der staatlichen Prüfung nach der Altenpflege-Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnung vom 26. November 2002 (BGBl. I S. 4418) in der jeweils geltenden 

Fassung. 

 

(5) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die 

Bildungsgänge der Berufsfachschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 

 

1. die Fachrichtungen, 

 

2. die Dauer und die Aufnahmevoraussetzungen einschließlich des Verfahrens der Eignungs-

feststellung nach Absatz 2 Satz 3, 

 

3. die Probezeit und die besondere Organisation von Teilzeitformen, wobei in Vollzeitbildungs-

gängen der Berufsfachschule für Pflegehilfe eine kürzere als die in Absatz 3 Satz 1 vorge-

gebene Probezeit vorgesehen werden kann, 

 

4. das Verlassen eines Bildungsgangs, 

 

5. die Abschlüsse und Berechtigungen sowie Qualifizierungsbausteine und Ausbildungsbau-

steine, 

 

6. die Voraussetzungen für den Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und des mittleren 

Schulabschlusses; dabei können Abweichungen von § 21 Absatz 2 vorgesehen werden, 

 

 

7. die Voraussetzungen zum Erwerb der Fachhochschulreife sowie der fachgebundenen und 

allgemeinen Hochschulreife in doppelt qualifizierenden Bildungsgängen (§ 33), 

 

8. die Gliederung sowie die besondere Organisation der Ausbildung nach Absatz 4 einschließ-

lich der Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit den Trägern der praktischen Ausbildung, 
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9. die Erteilung der Zeugnisse nach § 3 der Altenpflege-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. 

 

 

 

§ 31 

Fachoberschule 

 

(1) Die Fachoberschule vermittelt die für das Studium an einer Fachhochschule erforderliche 

Bildung (Fachhochschulreife). Die Fachhochschulreife wird mit einer Abschlussprüfung erwor-

ben. 

 

 

(2) Die Aufnahme in die Fachoberschule setzt voraus 

1. den mittleren Schulabschluss oder 

2. die erfolgreiche Beendigung einer einschlägigen Berufsausbildung oder eine hinreichend 

einschlägige Berufserfahrung, sofern die Berufsbildungsreife oder eine gleichwertige 

Schulbildung nachgewiesen wird. 

 

§ 30 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 

(3) Die Bildungsgänge der Fachoberschule dauern 

1. ein Jahr für Schülerinnen und Schüler, die den mittleren Schulabschluss besitzen und die 

erfolgreiche Beendigung einer einschlägigen Berufsausbildung oder eine hinreichend ein-

schlägige Berufserfahrung nachweisen oder 

2. zwei Jahre für die nach Absatz 2 Satz 1 aufgenommenen Schülerinnen und Schüler. 

 

(3a) Schülerinnen und Schüler, die die Fachhochschulreife in einem Bildungsgang nach Ab-

satz 3 Nummer 2 erworben haben, können bei Erfüllung der Leistungsanforderungen in einem 
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anschließenden dritten Jahr mit Ablegen einer Abschlussprüfung die fachgebundene oder all-

gemeine Hochschulreife erwerben. 

 

(4) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über 

die Bildungsgänge der Fachoberschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 

1. die Fachrichtungen, 

 

2. die Dauer, die Aufnahmevoraussetzungen, das Höchstalter für die Aufnahme, 

 

3. die Probezeit, die eingegliederte praktische betriebliche Ausbildung, die besondere Orga-

nisation von Teilzeitformen, 

 

4. das Verlassen eines Bildungsgangs, 

 

5. den Abschluss, 

 

6. die Voraussetzungen für den Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und des mittleren 

Schulabschlusses; dabei können Abweichungen von § 21 Absatz 2 vorgesehen werden, 

 

7. die Leistungsanforderungen und die Voraussetzungen für den Erwerb der fachgebundenen 

und allgemeinen Hochschulreife nach Absatz 3a und in doppelt qualifizierenden Bildungs-

gängen nach § 33. 

 

 

§ 32 

Berufsoberschule 

 

(1) Die Berufsoberschule vermittelt in einem zweijährigen Vollzeitbildungsgang eine allge-

meine und fachtheoretische Bildung. Sie führt zur fachgebundenen Hochschulreife und beim 



 

 

35 

Nachweis der notwendigen Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache zur allgemeinen Hoch-

schulreife. Die Berufsoberschule kann auch in Teilzeitform mit entsprechend längerer Dauer 

geführt werden. 

 

(2) Die Aufnahme in die Berufsoberschule setzt voraus 

 

1. den mittleren Schulabschluss und die Eignung für den Besuch des jeweiligen Bildungs-

gangs und 

 

2. eine mindestens zweijährige erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung 

a) nach dem Berufsbildungsgesetz, der Handwerksordnung oder dem Seemannsgesetz 

in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 9513-1, veröffentlichten be-

reinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 4a des Gesetzes vom 24. Dezember 

2003 (BGBl. I S. 3002), in der jeweils geltenden Fassung oder 

b) nach dem jeweiligen Recht des Bundes oder Landes oder 

 

3. eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufstätigkeit. 

 

§ 30 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 

(3) Schülerinnen und Schüler, die statt des mittleren Schulabschlusses die Fachhochschulreife 

besitzen und die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 erfüllen, können unmittelbar 

in die Abschlussklasse oder in den entsprechenden Abschnitt der einschlägigen Fachrichtung 

der Teilzeitform der Berufsoberschule eintreten. 

 

(4) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über 

die Bildungsgänge der Berufsoberschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
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1. die Fachrichtungen und Schwerpunkte, 

 

2. die Aufnahmevoraussetzungen und die Probezeit, 

 

3. die Dauer bei Teilzeitform, 

 

4. das Verlassen eines Bildungsgangs, 

 

5. die Abschlüsse. 

 

 

§ 34 

Fachschule 

 

(1) Die Fachschule dient der beruflichen Aus- und Weiterbildung und vertieft die allgemeine 

Bildung. Der Studiengang umfasst bei Vollzeitunterricht mindestens zwei Semester, bei Teilzeit-

unterricht mindestens vier Semester. Der Studiengang schließt mit einer Prüfung ab und kann zu 

weiteren schulischen Abschlüssen und Berechtigungen führen. 

 

(2) Der Besuch einer Fachschule setzt in der Regel den Abschluss einer einschlägigen Berufs-

ausbildung und eine entsprechende Berufstätigkeit voraus. Soweit ein Studiengang es erfordert, 

kann eine andere geeignete schulische oder berufliche Vorbildung oder eine mindestens drei-

jährige Berufstätigkeit verlangt werden. Die Zulassung zum Studium kann von einer Aufnahme-

prüfung abhängig gemacht werden. § 30 Abs. 3 gilt entsprechend. Für Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer an Weiterbildungsveranstaltungen sowie für Gasthörerinnen und Gasthörer können 

Gebühren erhoben werden. 

 

(3) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die 

Studiengänge der Fachschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 

 

1. die Dauer und die Aufnahmevoraussetzungen, 
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2. die Probezeit und die besondere Organisation von Teilzeitformen, 

 

3. das Verlassen eines Studiengangs, 

 

4. die Abschlüsse, 

 

5. die Voraussetzungen für den Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und des mittleren 

Schulabschlusses; dabei können Abweichungen von § 21 Absatz 2 vorgesehen werden, 

 

6. die Voraussetzungen zum Erwerb der Fachhochschulreife sowie der fachgebundenen und 

allgemeinen Hochschulreife in doppelt qualifizierenden Bildungsgängen (§ 33). 

 

§ 60 

Abschlussprüfungen und Abschlussverfahren, 

Prüfungen für Nichtschülerinnen und Nichtschüler 

 

(1) Der erfolgreiche Abschluss eines Bildungsgangs wird durch eine Prüfung oder ein Abschluss-

verfahren festgestellt, wenn dies durch dieses Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes vorge-

sehen ist. Grundlage für die Anforderungen an eine Prüfung und an ein Abschlussverfahren sind 

die Rahmenlehrpläne für Unterricht und Erziehung. 

 

(2) Für die Prüfungen werden von der Schulaufsichtsbehörde oder in deren Auftrag Ausschüsse 

gebildet. Mitglieder sind in der Regel die Schulleiterin oder der Schulleiter sowie an der Schule 

unterrichtende Lehrkräfte. Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann einmal wiederholt wer-

den. In begründeten Ausnahmefällen kann die Schulaufsichtsbehörde eine zweite Wiederholung 

zulassen. 

 

(3) Personen, die die allgemeine Schulpflicht erfüllt haben und keine öffentliche Schule besu-

chen, können in einer besonderen Prüfung die Abschlüsse der allgemein bildenden Schulen 
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nachträglich erwerben (Prüfung für Nichtschülerinnen und Nichtschüler). Die Abschlüsse der be-

ruflichen Schulen können unter den Voraussetzungen des Satzes 1 nachträglich erworben wer-

den, wenn für sie Prüfungen für Nichtschülerinnen und Nichtschüler durch Rechtsverordnung 

vorgesehen werden. 

 

(4) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über Ab-

schlussprüfungen und Abschlussverfahren sowie über Prüfungen für Nichtschülerinnen und 

Nichtschüler durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 

1. die Zulassungsvoraussetzungen sowie die Einbeziehung von im Unterricht und von außer-

halb des Bildungsgangs erbrachten Leistungen, 

2. die Berufung, Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsausschüsse, 

3. den Zweck der Prüfung, die Prüfungsgebiete und Art und Umfang der Prüfungsanforderun-

gen, 

4. die Bewertungsmaßstäbe und Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung, 

5. die Bewertung des Prüfungsergebnisses einschließlich der Anerkennung von schulischen o-

der im Beruf erbrachten Leistungen von Nichtschülerinnen und Nichtschülern, Erteilung von 

Prüfungszeugnissen und der damit verbundenen Berechtigungen, 

6. das Prüfungsverfahren einschließlich des Ausschlusses, der Befreiung oder des Absehens 

von der mündlichen Prüfung, 

7. den Rücktritt und die Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Prüfung bei Versäum-

nissen, Störungen, Täuschungen oder Leistungsausfällen, 

8. die Folgen des Nichtbestehens der Prüfung und das Verfahren bei der Wiederholung von 

Prüfungen oder Prüfungsteilen, 

9. die Zulassung von Nichtschülerinnen und Nichtschülern zur Prüfung, die Anforderungen an 

die Schulbildung und, soweit es für den Erwerb der gleichwertigen Schulbildung erforderlich 

ist, die Anforderungen an die Berufsausbildung oder an den Inhalt einer Berufstätigkeit, 

10. die Einrichtung von Prüfungen für Nichtschülerinnen und Nichtschüler zum nachträglichen 

Erwerb von beruflichen Abschlüssen. 

Für Nichtschülerinnen und Nichtschüler kann für die Zulassung zur Prüfung auch ein Mindestalter 

vorgeschrieben werden. 
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Verordnung über den Bildungsgang der Grundschule 

Vom 19. Januar 2005 

 

§ 19 

Grundsätze der Leistungsbeurteilung 

 

(1) Leistungen werden an Grundschulen gemäß § 58 Absatz 3 des Schulgesetzes und nach den 

im Rahmenlehrplan formulierten allgemeinen und fachlichen Standards und Kompetenzerwar-

tungen bewertet. Die Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler 

wird 

1. in der Schulanfangsphase ausschließlich als verbale Beurteilung schriftlich dargestellt, 

2. in den Jahrgangsstufen 3 und 4 mit Noten oder, wenn die Mehrheit der stimmberechtig-

ten Erziehungsberechtigten einer Klasse dies beschließt, als verbale Beurteilung schrift-

lich bewertet und 

3. ab Jahrgangsstufe 5 mit Noten bewertet. 

Abweichend von Satz 2 Nummer 2 wird die Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung in Jahr-

gangsstufe 3 immer als verbale Beurteilung schriftlich bewertet, wenn die Schulanfangsphase 

jahrgangsstufenübergreifend mit der Jahrgangsstufe 3 verbunden ist. Der Beschluss über die 

verbale Beurteilung nach Satz 2 Nummer 2 muss spätestens einen Monat nach Beginn des Un-

terrichts in der jeweiligen Jahrgangsstufe vorliegen; er gilt für jeweils ein Schuljahr. Sofern ver-

bal beurteilt wird, sind die Leistungen im Rahmen der Förderprognose gemäß § 24 Absatz 5 in 

Noten darzustellen. Verbale Beurteilungen können als Fließtext oder indikatorenorientiert er-

stellt werden. Über die Form der verbalen Beurteilung sind die Erziehungsberechtigten vor einer 

Abstimmung zu informieren. 

(2) An Gemeinschaftsschulen und Integrierten Sekundarschulen gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, 

dass mit Beschluss der Schulkonferenz gemäß § 58 Absatz 4 Satz 6 des Schulgesetzes der 

Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler durchgängig verbal beurteilt wird. 

(3) In den Jahrgangsstufen 3 und 4 wird das am Ende des jeweils ersten Schulhalbjahres zu 

erteilende Zeugnis, sofern es sich um eine verbale Beurteilung handelt, durch ein schriftlich zu 

dokumentierendes Gespräch mit den Erziehungsberechtigten ersetzt, wenn dies mindestens 

zwei Drittel der stimmberechtigten Erziehungsberechtigten einer Klasse beschließen oder ein 
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entsprechender Beschluss der Schulkonferenz vorliegt. An Gemeinschaftsschulen und Integrier-

ten Sekundarschulen kann jedes Halbjahreszeugnis durch ein schriftlich dokumentiertes Ge-

spräch mit den Erziehungsberechtigten ersetzt werden, wenn ein entsprechender, mit zwei Drit-

teln der stimmberechtigten Mitglieder getroffener Beschluss der Schulkonferenz vorliegt. 

(4) Die Leistungen im Wahlpflichtunterricht werden ausschließlich verbal beurteilt. 

(5) Die verbale Beurteilung umfasst Aussagen zur Kompetenzentwicklung, zu dem an den Stan-

dards des Rahmenlehrplans orientierten Leistungsstand in allen Fächern und trifft Aussagen 

über Stärken und Fördernotwendigkeiten. Beobachtungen und Bewertungen sind von den Lehr-

kräften regelmäßig während des gesamten Beurteilungszeitraumes schriftlich oder elektronisch 

festzuhalten und den Schülerinnen und Schülern in altersangemessener Form zu erläutern. 

(6) Noten sind durch Zusätze zu präzisieren und zu erläutern, die insbesondere Mitteilungen zum 

individuellen Lernfortschritt geben. Außerhalb von Zeugnissen können Noten auch mit Tenden-

zen versehen werden. 

(7) Verbale Beurteilungen, Noten und die ihnen zugrunde liegenden Kriterien sind den Schüle-

rinnen und Schülern und deren Erziehungsberechtigten zu erläutern und eingehend zu begrün-

den. 

(8) Bei der Bildung von Zeugnisnoten ist das Verhältnis von schriftlichen, mündlichen und sons-

tigen Leistungen zu gewichten. Sofern Teilnoten in einzelnen Fächern ausgewiesen werden, kön-

nen mündliche und sonstige Leistungen zu einem allgemeinen Teil zusammengefasst werden. 

In Fächern, in denen Klassenarbeiten geschrieben werden, gehen schriftliche Leistungen etwa 

zur Hälfte in die Zeugnisnote ein. Es werden nur die im jeweiligen Beurteilungszeitraum erbrach-

ten Leistungen berücksichtigt. Beurteilungszeitraum ist in der Schulanfangsphase das gesamte 

Schuljahr, danach das jeweilige Schulhalbjahr. Eine Zeugnisnote kann in der Regel nur dann 

gebildet werden, wenn eine Schülerin oder ein Schüler im Beurteilungszeitraum mindestens 

sechs Wochen kontinuierlich oder insgesamt mindestens acht Wochen am Unterricht teilgenom-

men hat. Weitere Grundsätze zur Leistungsbeurteilung beschließt die Gesamtkonferenz auf Vor-

schlag der Fachkonferenzen. 

(9) Handschrift wird bis einschließlich Jahrgangsstufe 6 beurteilt. Die Beurteilung erfolgt stets 

verbal. 

(10) Für die Bewertung nicht erbrachter Leistungen gilt § 58 Absatz 3 Satz 3 und 4 des Schul-

gesetzes. Die Erziehungsberechtigten sind bei Leistungsverweigerung und grobem Täuschungs-

versuch ihres Kindes zu informieren. Im Wiederholungsfall ist ein Gespräch mit den Erziehungs-

berechtigten zu führen. Eine Bewertung mit „ungenügend“ darf erst im Wiederholungsfall und 



 

 

41 

nach einem Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler und den Erziehungsberechtigten er-

folgen. Sofern die Schule oder die Erziehungsberechtigten es für erforderlich halten, ist das 

SIBUZ einzubeziehen. 

 

§ 20 

Lernerfolgskontrollen 

(1) Lernerfolgskontrollen dienen der Sicherung und Dokumentation der Lernleistung. Zur Fest-

stellung der erreichten Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung werden berücksichtigt: 

a) schriftliche Leistungsnachweise in Form von Klassenarbeiten, Portfolio, schriftlichen Teilen von 

Präsentationen sowie als schriftliche Kurzkontrollen, zum Beispiel Diktate, Vokabeltests und 

Grammatikarbeiten, 

b) mündliche Leistungsnachweise in Form von Beiträgen zum Unterrichtsgeschehen, in Grup-

penarbeiten, Projektaufträgen, mündlichen Prüfungen und mündlichen Teilen von Präsentatio-

nen sowie 

c) sonstige Leistungsnachweise, insbesondere den Unterricht vor- und nachbereitende Lernauf-

gaben (Hausaufgaben), schriftliche Projekt- und Gruppenarbeiten, Heft- und Hefterführung. 

Lernerfolgskontrollen dürfen nicht als Strafe oder als Mittel zur Disziplinierung angewendet wer-

den. 

(2) Klassenarbeiten beziehen sich auf die im Unterricht des jeweiligen Schuljahres behandelten 

Themen und bauen auf in den bisherigen Schuljahren erworbenen Kompetenzen sowie Elemen-

tarwissen auf. Sie können Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeit umfassen, sofern sie insge-

samt dem Niveau der jeweiligen Jahrgangsstufe entsprechen. Allen Schülerinnen und Schülern 

sind vor den Klassenarbeiten hinreichende Lernangebote in den zu überprüfenden Themen zu 

geben. Ab der Jahrgangsstufe 3 werden in Deutsch und Mathematik sowie in Klassen mit 

deutsch-türkischer Alphabetisierung und Erziehung zusätzlich in Muttersprache Türkisch mindes-

tens jeweils drei Klassenarbeiten je Schuljahr geschrieben. Ab der Jahrgangsstufe 5 werden in 

der Fremdsprache, in Gesellschaftswissenschaften und in Naturwissenschaften mindestens je-

weils drei Klassenarbeiten je Schuljahr geschrieben. Klassenarbeiten dauern in der Regel eine 

und nicht mehr als zwei Unterrichtsstunden; sie werden in der Regel im Klassenverband ge-

schrieben. Die Termine sowie Hinweise auf die inhaltlichen Schwerpunkte der Klassenarbeiten 

sind spätestens eine Woche vorher bekannt zu geben. An einem Tag darf nur eine Klassenarbeit 

geschrieben werden. Im Übrigen beschließt die Gesamtkonferenz Grundsätze über Art, Umfang 

und Verteilung der Klassenarbeiten und legt auf Vorschlag der Fachkonferenzen Grundsätze für 
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die Benutzung von Hilfsmitteln fest; über die Einzelheiten der Umsetzung entscheidet die Klas-

senkonferenz. 

(3) Ab Jahrgangsstufe 3 können, ab Jahrgangsstufe 5 werden in der Regel in allen Fächern 

schriftliche Kurzkontrollen durchgeführt; dabei kann das Fach Sport ausgenommen werden. Der 

zeitliche Umfang darf 30 Minuten nicht überschreiten. Näheres insbesondere zur Anzahl und 

zum Umfang je Fach beschließt die Fachkonferenz im Rahmen der von der Gesamtkonferenz 

festgelegten Grundsätze. 

(4) Zur Sicherung vergleichbarer Standards werden schulübergreifend schriftliche Vergleichs-

arbeiten durchgeführt und nach einheitlichen Maßstäben ausgewertet. An Vergleichsarbeiten 

nehmen alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend teil, die nach dem Rahmenlehrplan ziel-

gleich unterrichtet werden. Das nähere Verfahren zur Durchführung und Auswertung legt die 

Schulaufsichtsbehörde fest. 

(5) Schriftliche Leistungsnachweise sind unverzüglich zu korrigieren, die Fehler sind zu kenn-

zeichnen und mit Bearbeitungshinweisen für die Schülerinnen und Schüler zu versehen. Mängel 

in den Bereichen der sprachlichen Richtigkeit, der Rechtschreibung und der äußeren Form kön-

nen auf Beschluss der Gesamtkonferenz bei der Bewertung ab Jahrgangsstufe 5 angemessen 

berücksichtigt werden. Für schriftliche Leistungsnachweise gilt für die Jahrgangsstufen 4 bis 6 

folgender Bewertungsschlüssel: 

Erreichte 

Leistung: 
>96 % >80 % >60 % >45 % >16 % <16 % 

Note: 1 2 3 4 5 6 

Lehrkräfte können von diesem Bewertungsschlüssel bei schriftlichen Leistungsnachweisen mit 

deutlich erhöhtem oder geringerem Anforderungsniveau im Rahmen der schulischen Festlegun-

gen abweichen. 

(6) Klassenarbeiten sind den Schülerinnen und Schülern und deren Erziehungsberechtigten zur 

kurzfristigen Einsichtnahme zu überlassen und ab Jahrgangsstufe 5 mit einem Notenspiegel zu 

versehen. Die Ergebnisse der Klassenarbeiten sind der Schulleiterin oder dem Schulleiter unter 

Vorlage einer guten, einer durchschnittlichen und einer schwachen Arbeit mitzuteilen; für schrift-

liche Kurzkontrollen kann die Schulleiterin oder der Schulleiter die Vorlage verlangen. Ist das 

Ergebnis einer Klassenarbeit bei mehr als einem Drittel der teilnehmenden Schülerinnen und 

Schüler einer Klasse oder Lerngruppe mangelhaft oder schlechter, muss die Lehrkraft mögliche 

Ursachen darlegen und darstellen, welche weitere Förderung vorgesehen ist. Die Schulleiterin 

oder der Schulleiter entscheidet, ob die Klassenarbeit gewertet oder wiederholt wird. 
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(7) Für die Durchführung von Leistungsnachweisen setzt die Klassenkonferenz individuell not-

wendige Maßnahmen des Nachteilsausgleichs für zielgleich unterrichtete Schülerinnen und 

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf nach Maßgabe von §§ 38 bis 40 der Sonder-

pädagogikverordnung, für Schülerinnen und Schüler mit Lese- und Rechtschreibschwierigkei-

ten, Rechenschwierigkeiten oder nicht ausreichenden Deutschkenntnissen entsprechend 

§§ 14a, 16, 16a und 17 fest. 

(8) Den Unterricht vor- und nachbereitende Lernaufgaben sollen die Schülerinnen und Schüler 

zum eigenverantwortlichen Lernen befähigen und Lernprozesse unterstützen und verstärken. Die 

Aufgaben sollen auf die individuellen Lernbedürfnisse der Schülerin oder des Schülers ausge-

richtet sein und von ihr oder ihm selbständig bearbeitet werden können. Auf der Grundlage des 

Beschlusses der Schulkonferenz über den Umfang und die Verteilung dieser Aufgaben, insbe-

sondere über zeitliche Vorgaben, Kontrollen und Auswertungen im Unterricht, entscheidet die 

Klassenkonferenz über die Umsetzung für die jeweilige Klasse. Im Rahmen des Ganztagskon-

zepts sind an gebundenen und offenen Ganztagsschulen insbesondere am Nachmittag Zeiten 

für die Erledigung von den Unterricht vor- und nachbereitenden Lernaufgaben vorzusehen. Über 

Art, Umfang und fachspezifische Ziele dieser Lernaufgaben sind die Erziehungsberechtigten re-

gelmäßig zu informieren. 

(9) Schriftliche Leistungsnachweise können von der Schule zeitweilig einbehalten werden. Sie 

sind spätestens am Ende des Schuljahres zurückzugeben, sofern nicht wichtige Gründe einen 

längeren Einbehalt notwendig machen. Für Vergleichsarbeiten trifft die Schulaufsichtsbehörde 

gesonderte Regelungen. 

 

Verordnung über die Schularten und Bildungsgänge der Sekundarstufe I 

Vom 31. März 2010 

§ 17 

Förderung für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache 

(1) Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache sind ungeachtet ihrer Staatsan-

gehörigkeit Kinder und Jugendliche, deren Kommunikationssprache innerhalb der Familie nicht 

Deutsch ist. 

(2) Bei Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache, die bisher keine deutsche 

Schule besucht haben und erkennen lassen, dass sie dem Unterricht nicht oder nur unzureichend 

folgen können, wird bei der Aufnahme gemäß § 15 Absatz 2 Satz 2 des Schulgesetzes der Um-

fang der deutschen Sprachkenntnisse festgestellt. Zur Ermittlung des Sprachstandes werden 
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mündliche und schriftliche Verfahren angewendet, die im Rahmen des schuleigenen Förderkon-

zepts festgelegt werden. Die Schulaufsichtsbehörde entscheidet auf der Grundlage des Ergeb-

nisses der Sprachstandsfeststellung, ob die Förderung in einer Regelklasse gemäß Absatz 3 

oder zunächst in einer besonderen Lerngruppe gemäß Absatz 4 erfolgt; sofern die Regelklasse 

besucht werden soll, werden gleichzeitig die Entscheidungen gemäß § 9 Absatz 1 getroffen. 

Das Ergebnis der Sprachstandsfeststellung und die sich daraus ergebende Art der Förderung 

wird den Erziehungsberechtigten von der Schulleiterin oder dem Schulleiter schriftlich oder 

elektronisch mit angemessener Verschlüsselung mitgeteilt und erläutert. 

(3) In Regelklassen erfolgt die Förderung im Rahmen der organisatorischen und personellen 

Möglichkeiten der Schule nach einem schuleigenen Förderkonzept grundsätzlich integrativ im 

Unterricht aller Fächer. Bei entsprechendem Bedarf können zusätzliche Fördermaßnahmen 

durchgeführt werden, über deren Form und Umfang die Schule entscheidet. Die Teilnahme an 

zusätzlichen Sprachfördermaßnahmen ist für Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem Be-

darf verbindlich. 

(4) Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache, die in einer Regelklasse nicht 

ausreichend gefördert werden können, werden grundsätzlich in besonderen Lerngruppen un-

terrichtet. Besondere Lerngruppen können auch schul- und jahrgangsstufenübergreifend einge-

richtet werden. Sie dienen vor allem dem intensiven Erwerb von Deutsch als Unterrichtssprache 

mit dem Ziel, den Wechsel in eine Regelklasse zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorzubereiten. 

Zeugnisse werden in diesen Lerngruppen durch Lernstandsberichte ersetzt. Ein Lernstandsbe-

richt ist auch bei einem Wechsel der Lerngruppe auszustellen. Der Besuch einer besonderen 

Lerngruppe wird nicht auf die Höchstverweildauer gemäß § 26 angerechnet. Über die zu besu-

chende Schulart und Jahrgangsstufe nach Verlassen der besonderen Lerngruppe entscheidet 

die Schulaufsichtsbehörde auf Vorschlag der Klassenkonferenz. 

(5) Sofern bei Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache nach dem Übergang 

aus der Grundschule in die Sekundarstufe I noch Mängel in der deutschen Sprache festgestellt 

werden, die eine erfolgreiche Mitarbeit im Unterricht nicht erwarten lassen, entscheidet die 

Schulleiterin oder der Schulleiter, welche Fördermaßnahmen nach Absatz 3 in Frage kommen 

oder ob eine in der Grundschule begonnene Förderung in besonderen Lerngruppen fortgesetzt 

werden muss. Zuvor ist der Sprachstand gemäß Absatz 2 festzustellen. 

(6) Die Erziehungsberechtigten von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache 

können innerhalb des ersten Schulhalbjahres nach ausschließlicher Aufnahme in eine Regel-

klasse der Sekundarstufe I am Gymnasium bei der Schulaufsichtsbehörde die Befreiung von der 

Teilnahme am Unterricht in einer zweiten Fremdsprache beantragen. Die Befreiung wird erteilt, 

wenn den Schülerinnen und Schülern auf Grund mangelhafter Deutschkenntnisse das Erlernen 
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einer weiteren Fremdsprache nicht zugemutet werden kann und sie Kenntnisse in ihrer Herkunfts-

sprache oder einer Amtssprache ihres Herkunftslandes nachweisen, die mindestens der Niveau-

stufe B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens entsprechen. Dieser Nachweis ist 

durch eine Prüfung in der Herkunftssprache oder einer Amtssprache ihres Herkunftslandes oder 

durch die Vorlage von Dokumenten, insbesondere Zeugnissen über die erfolgreiche Teilnahme 

am Unterricht in dieser Sprache zu erbringen. Eine Prüfung kann nur erfolgen, wenn entspre-

chend ausgebildete und geeignete Prüferinnen und Prüfer für eine Leistungsüberprüfung zur 

Verfügung stehen; sie findet in der Verantwortung der Schulaufsichtsbehörde unverzüglich nach 

Antragstellung, spätestens aber am Ende der Jahrgangsstufe 10 statt. Die Prüfung besteht aus 

einer zwei Unterrichtsstunden dauernden schriftlichen Arbeit und einer ergänzenden, 15 Minuten 

dauernden mündlichen Prüfung. Sofern durch die Prüfung oder die Vorlage von Dokumenten 

nach Satz 3 hinreichende Sprachkenntnisse belegt werden, wird auf dem Abgangs- oder Ab-

schlusszeugnis ausgewiesen, dass die Schülerin oder der Schüler in der zu bezeichnenden Her-

kunfts- oder Amtssprache des Herkunftslandes Leistungen erbracht hat, die der durchgängigen 

Teilnahme am Unterricht in einer zweiten Fremdsprache ab Jahrgangsstufe 7 entsprechen. Eine 

Note wird nicht erteilt. 

(7) Auf den Zeugnissen wird die Teilnahme an besonderen Lerngruppen und Fördermaßnahmen 

gemäß Absatz 3 vermerkt. 

(8) Schülerinnen und Schüler ohne ausreichende Deutschkenntnisse, die seit längstens zwei Jah-

ren ausschließlich eine deutschsprachige Regelklasse besuchen, können einen Nachteilsaus-

gleich erhalten, um ihre nicht ausreichenden Deutschkenntnisse auszugleichen; sofern Schüle-

rinnen und Schüler vor der Aufnahme in die Regelklasse keine besondere Lerngruppe im Sinne 

von Absatz 4 Satz 1 besucht haben, können sie abweichend von Halbsatz 1 längstens für die 

Dauer von drei Jahren einen Nachteilsausgleich erhalten. Als Nachteilsausgleiche kommen ins-

besondere in Betracht 

1. die Verlängerung der Bearbeitungszeit bei schriftlichen Arbeiten, 

2. das Ersetzen von Klassenarbeiten durch andere, den Anforderungen des Rahmenlehrplans 

entsprechende Aufgaben mit angemessenen schriftlichen Anteilen, wobei jedoch mindestens 

eine Klassenarbeit je Fach zu schreiben ist, sowie 

3. das Bereitstellen oder Zulassen eines zweisprachigen Wörterbuches Herkunftssprache - 

Deutsch/Deutsch - Herkunftssprache. 

(9) Bei der Bewertung der Leistungen der in Absatz 8 Satz 1 genannten Schülerinnen und Schü-

ler ist das eingeschränkte sprachliche Verständnis zu berücksichtigen. Jedes während dieses 

Zeitraums erteilte Zeugnis enthält erläuternde Aussagen über die Entwicklung der Ausdrucks- 

und Verständigungsfähigkeit der Schülerin oder des Schülers in der deutschen Sprache. An der 
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Integrierten Sekundarschule und an der Gemeinschaftsschule kann die Schulleiterin oder der 

Schulleiter auf Vorschlag der Klassenkonferenz innerhalb dieses Zeitraums entscheiden, dass 

die Beurteilung in einzelnen oder allen Fächern anstelle von Noten durch schriftliche Informati-

onen zur Lern- und Leistungsentwicklung erfolgt (verbale Beurteilung); dies gilt nicht für das 

zweite Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 9, für die Jahrgangsstufe 10 sowie für Abgangszeug-

nisse. Die verbale Beurteilung trifft Aussagen zur Lernentwicklung, zum vergleichbaren Leis-

tungsstand in allen Fächern und zu Stärken und Fördernotwendigkeiten. Beobachtungen und 

Bewertungen sind den Schülerinnen und Schülern zu erläutern. 

(10) Bei den in Absatz 8 Satz 1 genannten Schülerinnen und Schülern kann bei der Berechnung 

des Durchschnittswerts für den Erwerb der Berufsbildungsreife nach § 32 Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 2 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 die Note in der ersten Fremdsprache unberücksichtigt 

bleiben, sofern sie weniger als zwei Jahre in dieser Fremdsprache unterrichtet wurden. 

(11) Über Art und Umfang des individuellen Nachteilsausgleichs entscheidet die Schulleiterin 

oder der Schulleiter auf Vorschlag der Klassenkonferenz. Maßnahmen zum Nachteilsausgleich 

werden in der Regel für ein Schulhalbjahr gewährt und sind stetig an die Entwicklung der 

Deutschkenntnisse der Schülerin oder des Schülers anzupassen. 

 

 

§19 

Lerndiagnose, Lernerfolgskontrollen 

(1) Eine Lerndiagnose wird als Grundlage für die individuelle Förderung mindestens in den Fä-

chern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen erstellt. Dafür stellen die Schulen die Lernaus-

gangslage der Schülerinnen und Schüler bei Eintritt in die Sekundarstufe I fest und entwickeln 

auf dieser Grundlage individuelle Fördermaßnahmen. Über das Konzept für die Lerndiagnose 

entscheidet die Schule. Darüber hinaus sollen gemäß den Vorgaben der Schulaufsichtsbehörde 

für Schülerinnen und Schüler in allen Jahrgangsstufen Lerndiagnosen und Instrumente zur Do-

kumentation der prozessorientierten Lernentwicklung angewendet werden. 

(2) Lernerfolgskontrollen dienen der Sicherung und Dokumentation der Lernleistung. Sie sind als 

Mittel zur Wahrung der Disziplin nicht zulässig. Zur Feststellung der Lern-, Leistungs- und Kom-

petenzentwicklung werden folgende Leistungen berücksichtigt: 

1. Schriftliche Leistungen insbesondere in Form von Klassenarbeiten, schriftlichen Kurzkontrol-

len, schriftlichen Teilen von Projektarbeiten sowie Schulleistungstests, sofern sie gemäß § 58 

Absatz 6 des Schulgesetzes als Klassenarbeit anerkannt sind, 
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2. mündliche Leistungen insbesondere in Form von Beiträgen zum Unterrichtsgeschehen, münd-

lichen Kurzkontrollen, mündlichen Teilen von Projektarbeiten oder mündlichen Leistungsfeststel-

lungen im Zusammenhang mit Vergleichsarbeiten und 

3. sonstige Leistungen insbesondere in Form von Hausaufgaben, Hefterführung, praktischen Tei-

len von Projektarbeiten oder von Kurzkontrollen. 

(3) In Klassenarbeiten wird der Stand der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung im jewei-

ligen Schuljahr überprüft. Sofern in einer Klassenarbeit Leistungen auf mehreren Niveaustufen 

überprüft werden, müssen diese kenntlich gemacht werden. Inhalt und Schwierigkeitsgrad müs-

sen den jeweiligen Standards des Rahmenlehrplans entsprechen. Die Fächer, in denen Klas-

senarbeiten zu schreiben sind, die Mindestzahl und die Dauer der Klassenarbeiten für die je-

weiligen Fächer ergeben sich aus der Anlage 4. Die Termine sowie Hinweise auf die inhaltlichen 

Schwerpunkte der Klassenarbeiten sind spätestens eine Woche vorher bekannt zu geben. An 

einem Tag darf nur eine Klassenarbeit geschrieben werden. Im Übrigen beschließt die Gesamt-

konferenz Grundsätze über Art, Umfang, Verteilung und Dauer der Klassenarbeiten und legt auf 

Vorschlag der Fachkonferenzen Grundsätze für die Benutzung von Hilfsmitteln fest; über die 

Einzelheiten der Umsetzung entscheidet die Klassenkonferenz. Für versäumte Klassenarbeiten 

ist, soweit sie nicht nach § 20 Absatz 3 mit der Note „ungenügend“ bewertet werden, jeweils ein 

Nachschreibtermin anzusetzen, sofern dies zur Ermittlung des Leistungsstandes erforderlich ist; 

in Ausnahmefällen kann die Leistungsfeststellung auch in mündlicher Form nachgeholt werden. 

(4) Zur Überprüfung der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung sollen Kurzkontrollen in 

schriftlicher, mündlicher oder praktischer Form mindestens einmal je Schulhalbjahr in allen Fä-

chern durchgeführt werden. Näheres insbesondere zur Anzahl und zum Umfang je Fach be-

schließt die Fachkonferenz im Rahmen der von der Gesamtkonferenz festgelegten Grundsätze. 

(5) Zur Sicherung einheitlicher Standards können folgende fachbezogene Leistungsfeststellun-

gen durchgeführt werden: 

1. schulübergreifende nicht benotete Vergleichsarbeiten, 

2. schulinterne oder mehrere Schulen umfassende Schulleistungstests, die unbenotet bleiben, 

wenn sie nicht gemäß § 58 Absatz 6 Satz 2 des Schulgesetzes als Klassenarbeit anerkannt wer-

den, und 

3. schulübergreifende benotete vergleichende Arbeiten zur Feststellung, ob das Anforderungs-

niveau der Jahrgangsstufe 9 erreicht wurde (§ 32 Absatz 1 Nummer 3). 

Vergleichsarbeiten können nach Festlegung der Schulaufsichtsbehörde auf die Mindestzahl der 

Klassenarbeiten gemäß Anlage 4 angerechnet werden. 
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(6) Schriftliche Lernerfolgskontrollen sind unverzüglich zu korrigieren. In allen Fächern sind Män-

gel der sprachlichen Richtigkeit und der äußeren Form zu kennzeichnen und ist die sprachliche 

Leistung entsprechend den von der Schulaufsichtsbehörde vorgegebenen Kriterien mitzubewer-

ten. Die Verwendung eines Fehlerquotienten bei der Beurteilung der Rechtschreibleistung ist 

unzulässig. Die Arbeiten sind mit förderlichen Hinweisen für die weitere Lernentwicklung zu ver-

sehen und mit den Schülerinnen und Schülern unter Bekanntgabe des Ergebnisses zu bespre-

chen. 

(7) Klassenarbeiten sind zusätzlich mit einem Notenspiegel zu versehen und den Schülerinnen 

und Schülern und deren Erziehungsberechtigten zur kurzfristigen Einsichtnahme zu überlassen. 

Die Ergebnisse der Klassenarbeiten sind der Schulleiterin oder dem Schulleiter unter Vorlage 

einer guten, einer durchschnittlichen und einer schwachen Arbeit mitzuteilen; bei schriftlichen 

Kurzkontrollen kann die Schulleiterin oder der Schulleiter die Vorlage verlangen. Ist das Ergeb-

nis einer Klassenarbeit bei mehr als einem Drittel der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 

einer Klasse oder Lerngruppe mangelhaft oder schlechter, entscheidet die Schulleiterin oder 

der Schulleiter, ob die Arbeit gewertet wird oder eine neue Arbeit zu schreiben ist. 

(8) Projektarbeiten können als Einzel- oder Gruppenarbeit fachbezogene, fachübergreifende 

oder fächerverbindende Themen beinhalten. Die erarbeiteten Ergebnisse werden durch die 

Vorlage eines schriftlichen Berichts oder einer praktischen Arbeit dokumentiert und sollen im 

Rahmen einer Präsentation vorgestellt werden. Bei Gruppenarbeiten muss der individuelle An-

teil erkennbar sein. Die bei Projektarbeiten erzielten Leistungen sind den jeweiligen schriftlichen, 

mündlichen und sonstigen Leistungen zuzuordnen. Pro Schuljahr kann je Fach höchstens eine 

Projektarbeit nach Entscheidung der Gesamtkonferenz auf Vorschlag der Fachkonferenz auf 

die Mindestzahl der Klassenarbeiten angerechnet werden, sofern dies nicht bereits für eine Ver-

gleichsarbeit festgelegt wurde (Absatz 5) und eine schriftliche Ausarbeitung dazu angefertigt 

wird. Ersetzt eine Projektarbeit gemäß Satz 5 eine Klassenarbeit, werden die erzielten Leistun-

gen ausschließlich als schriftliche Leistung gewertet. 

(9) Hausaufgaben sollen die im Unterricht eingeleiteten Lernprozesse unterstützen und vertiefen 

oder können der Unterrichtsvor- und -nachbereitung dienen. Auf der Grundlage des Beschlus-

ses der Schulkonferenz über den Umfang und die Verteilung der Hausaufgaben entscheidet die 

Klassenkonferenz über die Umsetzung für die jeweilige Klasse oder Lerngruppe, insbesondere 

über zeitliche Vorgaben, Kontrollen und Auswertungen. 

(10) Für zielgleich unterrichtete Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe-

darf sowie Schülerinnen und Schüler mit gravierenden Lese- und Rechtschreibstörungen oder 

nicht ausreichenden Deutschkenntnissen setzt die Klassenkonferenz nach Maßgabe der §§ 15 
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bis 17 bei Bedarf individuell notwendige unterstützende Maßnahmen für die Durchführung von 

Lernerfolgskontrollen fest. 

(11) Schriftliche Lernerfolgskontrollen können von der Schule zeitweilig einbehalten werden. Sie 

sind spätestens am Ende des Schuljahres zurückzugeben, sofern nicht wichtige Gründe einen 

längeren Einbehalt notwendig machen. Für Vergleichsarbeiten trifft die Schulaufsichtsbehörde 

gesonderte Regelungen. 

 

§ 20 

Leistungsbeurteilung 

(1) Die von den Schülerinnen und Schülern zu erbringenden Leistungen werden mit Noten be-

wertet. An der Integrierten Sekundarschule und der Gemeinschaftsschule wird mit Noten und 

Punkten bewertet oder auf Beschluss gemäß § 58 Absatz 4 Satz 6 des Schulgesetzes durch 

schriftliche Informationen beurteilt. Die Beurteilung durch schriftliche Informationen auf einem 

Zeugnis muss eine Übertragung in Noten jederzeit ermöglichen. Für die Umrechnung der Punkte 

in Noten an der Integrierten Sekundarschule und an der Gemeinschaftsschule gilt die Tabelle 

der Anlage 5. Wird mit Noten bewertet, ist die in § 58 Absatz 3 des Schulgesetzes festgesetzte 

Skala anzuwenden. Sofern Teilnoten in einzelnen Fächern ausgewiesen werden, können münd-

liche und sonstige Leistungen zu einem allgemeinen Teil zusammengefasst werden. 

(2) Außerhalb der Beurteilung auf Zeugnissen dürfen Noten mit Tendenzen versehen oder durch 

andere Zusätze präzisiert und erläutert werden. Zeugnisnoten oder Punktwerte können unter 

„Bemerkungen“ erläutert werden, dabei kann insbesondere auf Lernfortschritte hingewiesen 

werden. Die Noten oder Punktwerte sind den Schülerinnen und Schülern und deren Erziehungs-

berechtigten auf deren Wunsch zu erläutern und zu begründen. 

(3) Sofern Leistungen nicht erbracht werden, erfolgt die Entscheidung, ob die nicht erbrachte 

Leistung mit „ungenügend“ bewertet wird oder ohne Bewertung (o.B.) bleibt (§ 58 Absatz 3 des 

Schulgesetzes) nach den folgenden Maßgaben. Leistungen, die in den Jahrgangsstufen 9 und 

10 aus selbst zu vertretenden Gründen nicht erbracht werden, sind immer mit der Note „unge-

nügend“ zu bewerten. Von Schülerinnen und Schülern zu vertretende Gründe sind insbesondere 

Leistungsverweigerung, grober Täuschungsversuch oder Unleserlichkeit einer schriftlichen Leis-

tung. Als Leistungsverweigerung gilt auch das unentschuldigte Fehlen, wenn zuvor zur Leistungs-

erbringung aufgefordert wurde oder durch den Umfang des unentschuldigten Fehlens keine 

kontinuierliche Leistungsbeurteilung möglich ist. Die Erziehungsberechtigten sind bei Leistungs-

verweigerung oder grobem Täuschungsversuch zu informieren. 
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(4) Eine Zeugnisnote wird gebildet oder eine schriftliche Information formuliert, wenn eine Schü-

lerin oder ein Schüler je Schulhalbjahr mindestens sechs Wochen kontinuierlich oder insgesamt 

mindestens acht Wochen am Unterricht teilgenommen hat; Ferienzeiten bleiben unberührt. In 

Fächern, in denen Klassenarbeiten geschrieben werden, gehen sämtliche schriftlichen Leistun-

gen etwa zur Hälfte in die Zeugnisnote ein. Es werden für alle Fächer auch dann gesonderte 

Noten gebildet, wenn sie in Lernbereichen mit anderen Fächern zusammengefasst werden und 

für den Lernbereich eine gemeinsame Note gebildet wird. Weitere Grundsätze der Leistungs-

beurteilung beschließt die Gesamtkonferenz auf Vorschlag der Fachkonferenzen. 

(5) Zeugnisnoten werden im ersten Halbjahr einer Jahrgangsstufe auf Grund der Leistungen 

dieses Schulhalbjahres festgesetzt. Im zweiten Schulhalbjahr werden der Zeugnisnote die Leis-

tungen des gesamten Schuljahres unter besonderer Berücksichtigung der Lern-, Leistungs- und 

Kompetenzentwicklung zugrunde gelegt (Jahrgangsnote). Eine Jahrgangsnote kann auf Grund 

einer Entscheidung der Klassenkonferenz in Härtefällen auch gebildet werden, wenn aus von 

der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertretenden Gründen im ersten Halbjahr der Jahr-

gangsstufe keine Zeugnisnote gebildet werden konnte. 

(6) Für die Bildung der Zeugnisnoten bei Unterricht in fachleistungsdifferenzierten Kursen (§ 27) 

gelten folgende Besonderheiten: 

1. Sofern der Unterricht wegen Kurswechsels im ersten und zweiten Halbjahr auf unterschiedli-

chen Anforderungsniveaus erteilt wurde, werden die Bewertungen des ersten Halbjahres auf 

das Anforderungsniveau des zweiten Halbjahres umgerechnet und aus den Einzelbewertungen 

beider Halbjahre wird eine Jahrgangsnote gebildet. 

2. Am Ende der Jahrgangsstufe 9 ist zusätzlich für das zweite Halbjahr eine Halbjahresnote zu 

bilden, die als Grundlage für den Kurswechsel in ein anderes Anforderungsniveau gilt. 

(7) Die Zeugnisnote wird von der Lehrkraft festgesetzt, die die Schülerin oder den Schüler im 

Beurteilungszeitraum zuletzt unterrichtet hat. Wird der Unterricht in einem Fach oder Lernbe-

reich von mehr als einer Lehrkraft erteilt, soll die Note gemeinsam festgelegt werden; im Kon-

fliktfall entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter. Für Leistungen im Praxislernen (§ 29 

Absatz 3), die nicht in der eigenen Schule erbracht werden, gibt die Praxisstelle einen Vorschlag 

ab; die endgültige Note setzt die für das Fach verantwortliche Lehrkraft fest. 

(8) Leistungen werden gemäß § 58 Absatz 3 des Schulgesetzes und nach den im Rahmenlehr-

plan formulierten allgemeinen und fachlichen Standards und Kompetenzerwartungen bewertet. 
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Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 

(VO-GO) 

Vom 18. April 2007 

 

§ 41 

Beurteilung der schriftlichen Prüfungsarbeiten 

(1) Jede Arbeit einschließlich der Entwürfe wird von der jeweiligen Leiterin oder dem jeweiligen 

Leiter des Kurses des vierten Kurshalbjahres durchgesehen und beurteilt. In besonderen Fällen 

wird diese Aufgabe von einer anderen durch die oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-

ses auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schulleiters zu bestimmenden Lehrkraft wahrge-

nommen. 

(2) Jede Arbeit wird von einer zweiten Lehrkraft des jeweiligen Faches durchgesehen und beur-

teilt, die von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt wird. Mindestens 

eine der beiden beurteilenden Lehrkräfte muss die Laufbahnbefähigung als Studienrätin oder 

Studienrat haben. 

(3) Die endgültige Note setzt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest. Sie oder 

er ist berechtigt, die Beurteilung einer schriftlichen Arbeit unter Angabe der Gründe zu ändern 

oder eine weitere Lehrkraft mit der Anfertigung eines Gutachtens zu beauftragen. Unter Angabe 

von Gründen, die schriftlich niedergelegt werden müssen, darf sie oder er im Benehmen mit den 

für das Erst- und Zweitgutachten zuständigen Lehrkräften von deren Beurteilung der schriftlichen 

Prüfungsarbeiten abweichen. 

(4) Im Widerspruchsverfahren kann die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wei-

tere Fachgutachten in Auftrag geben; sie setzt auf der Grundlage der Prüfungsunterlagen und 

der zusätzlichen Fachgutachten die Endnote fest. 

 

 

Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des Landes Berlin 

Vom 11. Februar 2010 

 

§ 42 

Beurteilung der schriftlichen Prüfungsarbeiten 
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(1) Jede Arbeit einschließlich der Entwürfe wird von der jeweiligen Leiterin oder dem jeweiligen 

Leiter des Kurses des vierten Kurshalbjahres durchgesehen und beurteilt. In besonderen Fällen 

wird diese Aufgabe von einer anderen durch die oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-

ses auf Vorschlag der Leiterin oder des Leiters der Einrichtung zu bestimmenden Lehrkraft wahr-

genommen. 

(2) Jede Arbeit wird von einer zweiten Lehrkraft des jeweiligen Faches durchgesehen und beur-

teilt, die von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt wird. Mindestens 

eine der beiden beurteilenden Lehrkräfte muss die Befähigung zur Anstellung als Studienrätin 

oder Studienrat haben. 

(3) Die endgültige Note setzt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest. Sie oder 

er ist berechtigt, die Beurteilung einer schriftlichen Arbeit unter Angabe der Gründe zu ändern 

oder eine weitere Lehrkraft mit der Anfertigung eines Gutachtens zu beauftragen. Unter Angabe 

von Gründen, die schriftlich niedergelegt werden müssen, darf sie oder er im Benehmen mit den 

für das Erst- und Zweitgutachten zuständigen Lehrkräften von deren Beurteilung der schriftlichen 

Prüfungsarbeiten abweichen. 

(4) Im Widerspruchsverfahren kann die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wei-

tere Fachgutachten in Auftrag geben; sie setzt auf der Grundlage der Prüfungsunterlagen und 

der zusätzlichen Fachgutachten die Endnote fest. 

 

 

Verordnung über die Prüfung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife von Nichtschülerin-

nen und Nichtschülern 

Vom 3. November 2009 

 

§ 14 

Beurteilung der schriftlichen Arbeiten 

(1) Jede Arbeit einschließlich der Entwürfe wird von zwei Lehrkräften (Gutachterinnen und Gut-

achtern) des jeweiligen Faches, die die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt, 

durchgesehen und beurteilt. Mindestens eine der beiden Lehrkräfte muss die Laufbahnbefähi-

gung als Studienrätin oder Studienrat haben. 

(2) Die endgültige Note setzt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest. Sie oder 

er ist berechtigt, zur Beurteilung einer schriftlichen Arbeit selbst ein Gutachten anzufertigen oder 
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eine weitere Lehrkraft mit der Anfertigung eines solchen Gutachtens zu beauftragen. Unter An-

gabe von Gründen, die schriftlich niedergelegt werden müssen, darf sie oder er im Benehmen 

mit der Erst- und Zweitgutachterin oder dem Erst- und Zweitgutachter von deren Beurteilung der 

schriftlichen Prüfungsarbeiten abweichen. 

 

§ 24 

Nichtteilnahme an Prüfungen 

(1) Tritt ein Prüfling aus von ihm zu vertretenden Gründen von der Prüfung zurück oder nimmt er 

aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht an der Prüfung teil, so gilt die Prüfung als nicht 

bestanden. Einzelne Prüfungsleistungen, die der Prüfling verweigert oder aus von ihm zu vertre-

tenden Gründen nicht erbringt, werden mit 0 Punkten bewertet. 

(2) Kann ein Prüfling aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen an der gesamten Prüfung oder 

an einem Teil der Prüfung nicht teilnehmen, so hat er dies unverzüglich nachzuweisen; bei Prü-

fungsunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen ist spätestens am dritten Tag nach dem ersten 

Fehltag ein ärztliches Attest, das die Prüfungsunfähigkeit bestätigt, vorzulegen. Grundlage des 

Attestes muss eine unverzügliche Untersuchung sein, die in der Regel spätestens am Tag der 

Prüfung zu erfolgen hat. 

(3) Der Prüfungsausschuss entscheidet, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 oder 2 vorlie-

gen. Ist die Nichtteilnahme nicht zu vertreten, ist der fehlende Prüfungsteil zu einem von der 

oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbe-

hörde zu bestimmenden Zeitpunkt nachzuholen. Dies gilt nicht bei zentral geprüften Fächern, 

für die die festgesetzten Nachholtermine der Schulaufsichtsbehörde gelten. Kann die gesamte 

Prüfung nicht spätestens im Verlauf der nach einem Jahr folgenden Prüfung abgeschlossen wer-

den, so gilt sie als nicht erfolgt. 

 

Berufsschulverordnung für das Land Berlin 

(Berufsschulverordnung - BSV) 

Vom 13. Februar 2007 

 

§ 28 

Prüfungsbestimmungen 
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(1) Die Prüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife findet am Ende des Bildungsganges statt. 

Für die Zusatzprüfung gelten die Prüfungsbestimmungen der Fachoberschule nach Maßgabe 

der folgenden Bestimmungen. 

 

(2) Die schriftliche Prüfung findet in vier Fächern statt. Fächer der schriftlichen Prüfung sind 

1.Deutsch/Kommunikation, 

2.Fremdsprache, 

3. Mathematik und    

4. das fachrichtungsbezogene Prüfungsfach ( § 27 Abs. 3 Satz 3 ). 

 

Fächer der mündlichen Prüfung sind die Fächer Deutsch/Kommunikation, Fremdsprache, Ma-

thematik, das fachrichtungsbezogene Prüfungsfach, das Fach Naturwissenschaften sowie das 

Fach Wirtschafts- und Sozialkunde. 

 

(3) Rechtzeitig vor Beginn der Prüfung ist der Halbjahresnotendurchschnitt der Prüfungsfächer 

zu ermitteln und gemäß Anlage 3.3 in Punkte umzuwandeln (Halbjahrespunktedurchschnitt). Der 

Halbjahresnotendurchschnitt ist das auf eine Stelle nach dem Komma ohne Rundung errechnete 

arithmetische Mittel aus allen Halbjahresnoten des jeweiligen Faches. Im Falle der Wiederho-

lung sind nur die Halbjahresnoten aus dem Wiederholungszeitraum zu berücksichtigen. Zur Prü-

fung wird zugelassen, wer in höchstens zwei Prüfungsfächern jeweils nur 1 bis 4 Punkte und in 

den übrigen Prüfungsfächern jeweils mindestens 5 Punkte erzielt hat. In begründeten Einzelfäl-

len, insbesondere bei längeren Unterrichtsversäumnissen im letzten Schuljahr, die die Schülerin 

oder der Schüler nicht zu vertreten hat, kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

auf Antrag einmal eine Zurückstellung bis zum nächsten Prüfungstermin gestatten. Der Antrag 

bedarf der Schriftform und Begründung. 

 

(4) Für die schriftliche Prüfung in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Fremdsprache und Ma-

thematik gelten die von der Schulaufsichtsbehörde zentral festgelegten Prüfungsaufgaben der 

Fachoberschule. 

 

(5) Die Bewertung der Prüfungsleistungen, die Ermittlung der abschließend erreichten Punkte 

sowie die Bildung der Durchschnittsnote erfolgen gemäß Anlage 3.3 . 

 

(6) Die Prüfung besteht, wer in jedem Prüfungsfach mindestens 5 Punkte erzielt. Eine Minderleis-

tung (1 bis 4 Punkte) in höchstens einem Prüfungsfach ist durch eine mit mindestens 10 Punkten 
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bewertete Leistung oder zwei mit mindestens 7 Punkten bewertete Leistungen in anderen Prü-

fungsfächern ausgeglichen, wobei ein Leistungsausgleich in einem Fach der schriftlichen Prü-

fung nur durch Leistungen in einem anderen schriftlichen Prüfungsfach erfolgen kann. 

 

(7) Die Fachhochschulreife erwirbt, wer die Berufsabschlussprüfung vor der zuständigen Stelle 

( § 71 des Berufsbildungsgesetzes ) bestanden, das Abschlusszeugnis der Berufsschule ( § 22 ) 

erworben und an der Zusatzprüfung mit Erfolg teilgenommen hat. 

 

(8) Im Zeugnis über den Erwerb der Fachhochschulreife werden die abschließend erreichten 

Punkte und Noten der Prüfungsfächer sowie die Durchschnittsnote ausgewiesen. Auf dem Zeug-

nis ist zu vermerken, dass das Zeugnis in Verbindung mit dem Abschlusszeugnis der Berufsschule 

gilt. § 21 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

(9) Im Übrigen finden für die Zusatzprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife § 44 und die 

§§ 47 bis 53 , § 54 Abs. 1 , §§ 55 bis 60 , § 61 Abs. 1 , § 62 Abs. 1, 5 und 6 , § 63 Abs. 2 sowie 

die §§ 64 bis 66 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Fachoberschule (APO-FOS) 

vom 17. Januar 2006 (GVBl. S. 49) in der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwen-

dung. 

 

 

 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung  

für die Berufsfachschulen des Landes Berlin  

(Berufsfachschulverordnung - APO-BFS)  

Vom 14. Juli 2009  

 

 

§ 36 

Zulassung, Rücktritt von der Prüfung 

 

(1) Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer 

 

1. in jeder Jahrgangsstufe in jedem Fach, Lernfeld oder Projekt an mindestens 70 Prozent 

des erteilten Pflichtunterrichts teilgenommen hat, 
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2. im Verlauf der Ausbildung bei erteiltem Unterricht in nicht mehr als insgesamt zwei Fä-

chern, Lernfeldern oder Projekten jeweils höchstens einmal keine Halbjahresnote erhalten 

hat, 

3. alle durchgeführten Praktika erfolgreich abgeschlossen hat und 

4. nicht mehr als drei mündliche Prüfungen benötigt, um die Abschlussprüfung zu bestehen. 

 

Das Fach Sport/Gesundheitsförderung ist von den Zulassungsbedingungen nach Satz 1 Num-

mer 1 und 2 ausgenommen, wenn die oder der Betroffene von der Teilnahme an diesem Fach 

freigestellt war. Abweichend von Satz 1 Nummer 2 muss für Fächer, die im Verlauf des Bil-

dungsganges in nur einem Schulhalbjahr unterrichtet werden, für die Zulassung eine Halbjah-

resnote nachgewiesen werden. Die Zulassungsentscheidung trifft die oder der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses. Mündliche Prüfungen gemäß § 42 Absatz 4 Satz 2 sind in die Ermittlung 

der Anzahl der mündlichen Prüfungen nach Satz 1 Nummer 4 einzubeziehen. 

 

(2) Erfüllt die Schülerin oder der Schüler nur die Voraussetzung des Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

nicht, so entscheidet abweichend von Absatz 1 Satz 4 der Prüfungsausschuss darüber, ob auf-

grund des Leistungsvermögens, der Leistungsbereitschaft und der in der gesamten Ausbildung 

erbrachten Leistungsnachweise erwartet werden kann, dass die oder der Betroffene trotz der 

Unterrichtsversäumnisse die Prüfung erfolgreich abschließen wird und deshalb zur Prüfung zu-

gelassen werden kann. Die Entscheidungsgründe sind zu protokollieren. 

 

(3) Wird die Schülerin oder der Schüler nicht zugelassen, gilt die Prüfung als nicht bestanden. 

Die Nichtzulassung und das Nichtbestehen sind den Betroffenen und deren Erziehungsberech-

tigten schriftlich bekannt zu geben. In begründeten Einzelfällen, insbesondere bei längeren 

Unterrichtsversäumnissen im letzten Schuljahr, die die Schülerin oder der Schüler nicht zu ver-

treten hat, kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag einmal eine Zu-

rückstellung von der Prüfung gestatten. Der Antrag bedarf der Schriftform und Begründung. In 

Fällen der Nichtzulassung und der Zurückstellung ist die letzte Jahrgangsstufe zu wiederholen. 

Alle Leistungen sind erneut zu erbringen. 

 

 

§ 43 

Durchführung der mündlichen Prüfung 
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(1) Die mündliche Prüfung findet vor dem Fachausschuss (§ 34) statt. Sie wird als Einzelprü-

fung durchgeführt. 

 

(2) Die mündliche Prüfung führt die Fachprüferin oder der Fachprüfer durch. Die oder der Vor-

sitzende des Fachausschusses ist berechtigt, Fragen zu stellen und darüber hinaus im Verlauf 

der Prüfung die Funktion der Prüferin oder des Prüfers zu übernehmen, wenn dies für den ord-

nungsgemäßen Ablauf der Prüfung erforderlich ist; sie oder er muss den übrigen Mitgliedern 

des Fachausschusses Gelegenheit geben, Zusatzfragen in angemessenem Umfang zu stellen. 

 

(3) Es werden in jedem Prüfungsfach zwei Aufgaben aus verschiedenen Sachgebieten gestellt, 

wobei eine Aufgabe den Sachgebieten des letzten Schulhalbjahres zu entnehmen ist, die an-

dere Aufgabe den Sachgebieten eines anderen vom Prüfling benannten Schulhalbjahres. 

 

(4) Die Aufgaben einschließlich der Texte und der Angabe der zugelassenen Hilfsmittel wer-

den dem Prüfling und den Mitgliedern des Fachausschusses schriftlich vorgelegt und dem Pro-

tokoll beigefügt. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann verlangen, dass die 

Prüfungsaufgaben und eine kurze, gegebenenfalls beispielhafte Beschreibung der damit ver-

bundenen Vorstellungen über die wesentlichen Inhalte der Prüfung schriftlich vorgelegt wer-

den; diese Information erfolgt in der Regel einen Tag vor der mündlichen Prüfung und steht in 

der mündlichen Prüfung allen Mitgliedern des Fachausschusses zur Verfügung. In jedem Fall 

können die Mitglieder des Fachausschusses vor Beginn der Prüfung eine kurze mündliche Er-

läuterung der erwarteten Leistungen verlangen. 

 

(5) Ein Prüfling soll in einem Fach nicht länger als 20 Minuten geprüft werden. Den Prüflingen 

ist eine Vorbereitungszeit von 20 Minuten unter Aufsicht zu gewähren, soweit nicht für einzelne 

Aufgabenstellungen von der oder dem Prüfungsvorsitzenden eine längere Vorbereitungszeit 

genehmigt wird. Die Prüflinge dürfen sich dabei Aufzeichnungen als Grundlage für ihre Aus-

führungen machen. 

 

(6) Die Aufgaben der mündlichen Prüfung müssen so gestellt werden, dass sie Gelegenheit 

geben, Leistungen in allen Anforderungsbereichen zu erbringen und jede Note zu erreichen. 

Die Aufgaben müssen so formuliert sein, dass für die Prüflinge der Umfang der Aufgabe und 

der erwarteten Lösung erkennbar ist. 
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(7) In der mündlichen Prüfung wird die selbstständige Lösung der Aufgaben durch den Prüfling 

in zusammenhängendem Vortrag angestrebt. Im anschließenden Prüfungsgespräch sollen vor 

allem größere fachliche und überfachliche Zusammenhänge, die sich aus den jeweiligen The-

men ergeben, verdeutlicht werden. In das Prüfungsgespräch können, ausgehend von den ge-

stellten Aufgaben, auch weitere Sachgebiete einbezogen werden. Dabei ist die Prüfung in der 

Fremdsprache mit Ausnahme der Erörterung sprachlicher Unklarheiten in der jeweiligen 

Fremdsprache durchzuführen. 

 

(8) Der Prüfungsausschuss kann am Tage der mündlichen Prüfung im Einzelfall zur Feststellung 

eines hinreichenden Leistungsausgleichs ausnahmsweise mündliche Prüfungen in weiteren Prü-

fungsfächern ansetzen. 

 

(9) Stellt sich im Verlauf der Prüfung heraus, dass ein Prüfling die Prüfung nicht mehr bestehen 

kann, so soll die Prüfung in weiteren Fächern unterbleiben. Hierüber ist die Entscheidung des 

Prüfungsausschusses herbeizuführen. Die Gründe sind im Protokoll zu vermerken. 

 

 

 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Fachoberschule 

(APO - FOS) 

Vom 17. Januar 2006 

 

 

§ 54 

Zulassung zur Prüfung 

 

(1) Spätestens zwei Wochen vor Beginn der schriftlichen Prüfung entscheidet die oder der Vor-

sitzende des Prüfungsausschusses über die Zulassung zur Abschlussprüfung. Die Entscheidung 

ist den Schülerinnen und Schülern schriftlich mitzuteilen. 

 

(2) Zur Prüfung wird zugelassen, wer 

 

1. in jeder Jahrgangsstufe in jedem Fach an mindestens 70 Prozent des erteilten Pflichtunter-

richts teilgenommen hat, 
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2. im Verlauf der Ausbildung bei erteiltem Unterricht in nicht mehr als zwei Fächern jeweils 

höchstens einmal keine Halbjahresnote erhalten hat, 

3. alle Praktika erfolgreich abgeschlossen hat und 

4. nicht mehr als drei mündliche Prüfungen benötigt, um die Abschlussprüfung zu bestehen, 

 

wobei das Fach Sport/Gesundheitsförderung von den Bedingungen nach Nummer 1 und 2 

ausgenommen ist, wenn die oder der Betroffene von der Teilnahme an diesem Fach freige-

stellt war. Abweichend von Satz 1 Nummer 2 muss für Fächer, die im Verlauf des Bildungsgan-

ges in nur einem Schulhalbjahr unterrichtet werden, für die Zulassung eine Halbjahresnote 

nachgewiesen werden. Mündliche Prüfungen gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 sind in die Ermitt-

lung der Anzahl der mündlichen Prüfungen nach Satz 1 Nummer 4 einzubeziehen. 

 

(3) Erfüllt die Schülerin oder der Schüler nur die Voraussetzung des Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 

nicht, so entscheidet abweichend von Absatz 1 Satz 1 der Prüfungsausschuss darüber, ob auf-

grund des Leistungsvermögens, der Leistungsbereitschaft und der in der gesamten Ausbildung 

erbrachten Leistungsnachweise erwartet werden kann, dass die oder der Betroffene trotz der 

Unterrichtsversäumnisse die Prüfung erfolgreich abschließen wird und deshalb zur Prüfung zu-

gelassen werden kann. Die Entscheidungsgründe sind zu protokollieren. 

 

(4) Wird die Schülerin oder der Schüler nicht zugelassen, gilt die Abschlussprüfung als nicht 

bestanden. Die Nichtzulassung und das Nichtbestehen sind den Betroffenen und deren Erzie-

hungsberechtigten schriftlich bekannt zu geben. In begründeten Einzelfällen, insbesondere bei 

längeren Unterrichtsversäumnissen in der letzten Jahrgangsstufe, die die Schülerin oder der 

Schüler nicht zu vertreten hat, kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf An-

trag einmal eine Zurückstellung von der Prüfung gestatten. Der Antrag bedarf der Schriftform 

und Begründung. In Fällen der Nichtzulassung und der Zurückstellung ist die letzte Jahrgangs-

stufe zu wiederholen. Alle Leistungen sind erneut zu erbringen. 

 

 

§ 59 

Durchführung der mündlichen Prüfung 

 

(1) Die mündliche Prüfung findet vor dem zuständigen Fachausschuss (§ 51) statt. Sie wird als 

Einzelprüfung durchgeführt. 
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(2) Die mündliche Prüfung führt die Fachprüferin oder der Fachprüfer durch. Die oder der Vor-

sitzende des Fachausschusses ist berechtigt, Fragen zu stellen und darüber hinaus im Verlauf 

der Prüfung die Funktion der Prüferin oder des Prüfers zu übernehmen, wenn dies für den ord-

nungsgemäßen Ablauf der Prüfung erforderlich ist; sie oder er muss den übrigen Mitgliedern 

des Fachausschusses Gelegenheit geben, Zusatzfragen in angemessenem Umfang zu stellen. 

 

(3) Es werden in jedem Prüfungsfach zwei Aufgaben aus verschiedenen Sachgebieten gestellt, 

wobei eine Aufgabe den Sachgebieten des letzten Schulhalbjahres zu entnehmen ist, die an-

dere Aufgabe den Sachgebieten eines anderen vom Prüfling benannten Schulhalbjahres. 

 

(4) Die Aufgaben einschließlich der Texte und der Angabe der zugelassenen Hilfsmittel wer-

den dem Prüfling und den Mitgliedern des Fachausschusses schriftlich vorgelegt und dem Pro-

tokoll beigefügt. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann verlangen, dass die 

Prüfungsaufgaben und eine kurze, gegebenenfalls beispielhafte Beschreibung der damit ver-

bundenen Vorstellungen über die wesentlichen Inhalte der Prüfung schriftlich vorgelegt wer-

den; diese Information erfolgt in der Regel einen Tag vor der mündlichen Prüfung und steht in 

der mündlichen Prüfung allen Mitgliedern des Fachausschusses zur Verfügung. In jedem Fall 

können die Mitglieder des Fachausschusses vor Beginn der Prüfung eine kurze mündliche Er-

läuterung der erwarteten Leistungen verlangen. 

 

(5) Ein Prüfling soll in einem Fach nicht länger als 20 Minuten geprüft werden. Den Prüflingen 

ist eine Vorbereitungszeit von 20 Minuten unter Aufsicht zu gewähren, soweit nicht für einzelne 

Aufgabenstellungen von der oder dem Prüfungsvorsitzenden eine längere Vorbereitungszeit 

genehmigt wird. Die Prüflinge dürfen sich dabei Aufzeichnungen als Grundlage für ihre Aus-

führungen machen. 

 

(6) Die Aufgaben der mündlichen Prüfung müssen so gestellt werden, dass sie Gelegenheit 

geben, Leistungen in allen Anforderungsbereichen zu erbringen und jede Note zu erreichen. 

Die Aufgaben müssen so formuliert sein, dass für die Prüflinge der Umfang der Aufgabe und 

der erwarteten Lösung erkennbar ist. 

 

(7) In der mündlichen Prüfung wird die selbständige Lösung der Aufgaben durch den Prüfling 

in zusammenhängendem Vortrag angestrebt. Im anschließenden Prüfungsgespräch sollen vor 

allem größere fachliche und überfachliche Zusammenhänge, die sich aus den jeweiligen The-
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men ergeben, verdeutlicht werden. In das Prüfungsgespräch können, ausgehend von den ge-

stellten Aufgaben, auch weitere Sachgebiete einbezogen werden. Dabei ist die Prüfung in den 

Fremdsprachen mit Ausnahme der Erörterung sprachlicher Unklarheiten in der jeweiligen 

Fremdsprache durchzuführen. 

 

(8) Der Prüfungsausschuss kann am Tage der mündlichen Prüfung im Einzelfall zur Feststellung 

eines hinreichenden Leistungsausgleichs ausnahmsweise mündliche Prüfungen in weiteren Prü-

fungsfächern ansetzen. 

 

(9) Stellt sich im Verlauf der Prüfung heraus, dass ein Prüfling die Prüfung nicht mehr bestehen 

kann, so soll die Prüfung in weiteren Fächern unterbleiben. Hierüber ist die Entscheidung des 

Prüfungsausschusses herbeizuführen. Die Gründe sind im Protokoll zu vermerken. 

 

 

 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufsoberschule 

(APO - BOS) 

Vom 6. März 2005 

 

 

§ 37 

Zulassung zur Prüfung 

 

(1) Spätestens zwei Wochen vor Beginn der schriftlichen Prüfung entscheidet die oder der Vor-

sitzende des Prüfungsausschusses über die Zulassung zur Abschlussprüfung. Die Entscheidung 

ist den Schülerinnen und Schülern schriftlich mitzuteilen. 

 

(2) Zur Prüfung wird zugelassen, wer 

 

1. in jeder Jahrgangsstufe in jedem Fach an mindestens 70 Prozent des erteilten Pflichtunter-

richts teilgenommen hat, 

2. in der Facharbeit (§ 13) mindestens 5 Punkte erzielt hat, 

3. im Verlauf der Ausbildung bei erteiltem Unterricht in nicht mehr als zwei Fächern jeweils 

höchstens einmal keine Halbjahresnote erhalten hat und 

4. nicht mehr als drei mündliche Prüfungen benötigt, um die Abschlussprüfung zu bestehen,   
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wobei das Fach Sport/Gesundheitsförderung von den Bedingungen nach Nummer 1 und 3 

ausgenommen ist, wenn die oder der Betroffene von der Teilnahme an diesem Fach freige-

stellt war. Abweichend von Satz 1 Nummer 3 muss für Fächer, die im Verlauf des Bildungsgan-

ges in nur einem Schulhalbjahr unterrichtet werden, für die Zulassung eine Halbjahresnote 

nachgewiesen werden. Mündliche Prüfungen gemäß § 41 Absatz 4 Satz 2 sind in die Ermitt-

lung der Anzahl der mündlichen Prüfungen nach Satz 1 Nummer 4 einzubeziehen. 

 

(3) Erfüllt die Schülerin oder der Schüler nur die nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 geforderte 

Voraussetzung nicht, so entscheidet abweichend von Absatz 1 Satz 1 der Prüfungsausschuss 

darüber, ob aufgrund des Leistungsvermögens, der Leistungsbereitschaft und der in der ge-

samten Ausbildung erbrachten Leistungsnachweise erwartet werden kann, dass die oder der 

Betroffene trotz der Unterrichtsversäumnisse die Prüfung erfolgreich abschließen wird und 

deshalb zur Prüfung zugelassen werden kann. Die Entscheidungsgründe sind zu protokollieren. 

 

(4) Wird die Schülerin oder der Schüler nicht zugelassen, gilt die Prüfung als nicht bestanden. 

Die Nichtzulassung und das Nichtbestehen sind den Betroffenen und deren Erziehungsberech-

tigten schriftlich bekannt zu geben. In begründeten Einzelfällen, insbesondere bei längeren 

Unterrichtsversäumnissen im letzten Schuljahr, die die Schülerin oder der Schüler nicht zu ver-

treten hat, kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag einmal eine Zu-

rückstellung von der Prüfung gestatten. Der Antrag bedarf der Schriftform und Begründung. In 

Fällen der Nichtzulassung und der Zurückstellung ist die letzte Jahrgangsstufe zu wiederholen. 

Alle Leistungen sind erneut zu erbringen. 

 

 

 

§ 42 

Durchführung der mündlichen Prüfung 

 

(1) Die mündliche Prüfung findet vor dem zuständigen Fachausschuss (§ 34) statt. Sie wird als 

Einzelprüfung durchgeführt. 

 

(2) Die mündliche Prüfung führt die Fachprüferin oder der Fachprüfer durch. Die oder der Vor-

sitzende des Fachausschusses ist berechtigt, Fragen zu stellen und darüber hinaus im Verlauf 
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der Prüfung die Funktion der Prüferin oder des Prüfers zu übernehmen, wenn dies für den ord-

nungsgemäßen Ablauf der Prüfung erforderlich ist; sie oder er muss den übrigen Mitgliedern 

des Fachausschusses Gelegenheit geben, Zusatzfragen in angemessenem Umfang zu stellen. 

 

(3) Es werden in jedem Prüfungsfach zwei Aufgaben aus verschiedenen Sachgebieten gestellt, 

wobei eine Aufgabe den Sachgebieten des letzten Schulhalbjahres zu entnehmen ist, die an-

dere Aufgabe den Sachgebieten eines anderen vom Prüfling benannten Schulhalbjahres. 

 

(4) Die Aufgaben einschließlich der Texte und der Angabe der zugelassenen Hilfsmittel wer-

den dem Prüfling und den Mitgliedern des Fachausschusses schriftlich vorgelegt und dem Pro-

tokoll beigefügt. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann verlangen, dass die 

Prüfungsaufgaben und eine kurze, gegebenenfalls beispielhafte Beschreibung der damit ver-

bundenen Vorstellungen über die wesentlichen Inhalte der Prüfung schriftlich vorgelegt wer-

den; diese Information erfolgt in der Regel einen Tag vor der mündlichen Prüfung und steht in 

der mündlichen Prüfung allen Mitgliedern des Fachausschusses zur Verfügung. In jedem Fall 

können die Mitglieder des Fachausschusses vor Beginn der Prüfung eine kurze mündliche Er-

läuterung der erwarteten Leistungen verlangen. 

 

(5) Ein Prüfling soll in einem Fach nicht länger als 20 Minuten geprüft werden. Den Prüflingen 

ist eine Vorbereitungszeit von 20 Minuten unter Aufsicht zu gewähren, soweit nicht für einzelne 

Aufgabenstellungen von der oder dem Prüfungsvorsitzenden eine längere Vorbereitungszeit 

genehmigt wird. Die Prüflinge dürfen sich dabei Aufzeichnungen als Grundlage für ihre Aus-

führungen machen. 

 

(6) Die Aufgaben der mündlichen Prüfung müssen so gestellt werden, dass sie Gelegenheit 

geben, Leistungen in allen Anforderungsbereichen zu erbringen und jede Note zu erreichen. 

Die Aufgaben müssen so formuliert sein, dass für die Prüflinge der Umfang der Aufgabe und 

der erwarteten Lösung erkennbar ist. 

 

(7) In der mündlichen Prüfung wird die selbständige Lösung der Aufgaben durch den Prüfling 

in zusammenhängendem Vortrag angestrebt. Im anschließenden Prüfungsgespräch sollen vor 

allem größere fachliche und überfachliche Zusammenhänge, die sich aus den jeweiligen The-

men ergeben, verdeutlicht werden. In das Prüfungsgespräch können, ausgehend von den ge-

stellten Aufgaben, auch weitere Sachgebiete einbezogen werden. Dabei ist die Prüfung in den 
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Fremdsprachen mit Ausnahme der Erörterung sprachlicher Unklarheiten in der jeweiligen 

Fremdsprache durchzuführen. 

 

(8) Der Prüfungsausschuss kann am Tage der mündlichen Prüfung im Einzelfall zur Feststellung 

eines hinreichenden Leistungsausgleichs ausnahmsweise mündliche Prüfungen in weiteren Prü-

fungsfächern ansetzen. 

 

(9) Stellt sich im Verlauf der Prüfung heraus, dass ein Prüfling die Prüfung nicht mehr bestehen 

kann, so soll die Prüfung in weiteren Fächern unterbleiben. Hierüber ist die Entscheidung des 

Prüfungsausschusses herbeizuführen. Die Gründe sind im Protokoll zu vermerken. 

 

 

 

Verordnung über die Studiengänge und Prüfungen 

an den staatlichen Fachschulen für Sozialpädagogik 

im Land Berlin 

(Sozialpädagogikverordnung - SozpädVO) 

Vom 13. Juni 2016 

 

 

§ 30 

Zeitpunkt der Abschlussprüfung und Zulassung 

 

(1) Die Abschlussprüfung wird am Ende des letzten Semesters durchgeführt. Die Fachschule 

gibt den Studierenden spätestens zehn Wochen vor dem Beginn der ersten Prüfung die Ter-

mine der einzelnen Prüfungen bekannt. 

 

(2) Die Entscheidung über die Zulassung trifft die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-

ses spätestens fünf Unterrichtstage vor Beginn der Abschlussprüfung. Zur Abschlussprüfung 

wird zugelassen, wer 

 

1. in jedem Semester in jedem Lernfeld an mindestens 70 Prozent des erteilten Pflichtunter-

richts teilgenommen hat, 

2. im Vollzeitstudium alle Praxisphasen der fachpraktischen Ausbildung erfolgreich abge-

schlossen hat, 



 

 

65 

3. in der Facharbeit mindestens die Note „ausreichend“ erzielt hat, 

4. im Verlauf des Studiums nicht mehr als zweimal die Semesternote „mangelhaft“ bei an-

sonsten mindestens „ausreichend“ lautenden Semesternoten erhalten hat, 

5. den Wahlpflichtunterricht oder den Profilunterricht in höchstens einem Semester nicht er-

folgreich abgeschlossen hat, 

6.  im Verlauf des Studiums bei erteiltem Unterricht in nicht mehr als insgesamt zwei Lernfel-

dern jeweils höchstens einmal keine Semesternote und im Wahlpflichtunterricht oder im 

Profilunterricht höchstens einmal keine Bewertung erhalten hat und 

7. nicht mehr als drei mündliche Prüfungen benötigt, um die Abschlussprüfung bestehen zu 

können 

 

(3) Für die Zulassung zur Abschlussprüfung im Teilzeitstudium ist darüber hinaus der Nachweis 

der fachpraktischen Tätigkeiten durch die Beurteilung der Beschäftigungsstelle gemäß § 28 

Absatz 1 Satz 2 zu erbringen. Kann die Beurteilung aus Gründen, die von der oder dem Stu-

dierenden nicht zu vertreten sind, nicht rechtzeitig vorgelegt werden, erfolgt die Zulassung zur 

Abschlussprüfung unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Die Zulassung zur Abschlussprüfung ist 

zu widerrufen, wenn 

 

1. die Beurteilung nicht spätestens am letzten Unterrichtstag vor der Durchführung der 

Schlusskonferenz ( § 48 Absatz 1) nachgereicht oder 

2. durch die nachgereichte Beurteilung der Nachweis über die geforderten fachpraktischen 

Tätigkeiten nicht erbracht 

 

wurde. In begründeten Einzelfällen kann die Schulaufsichtsbehörde andere geeignete Nach-

weise für die geleisteten fachpraktischen Tätigkeiten anerkennen. Mit dem Widerruf gilt die o-

der der Betroffene als nicht zur Abschlussprüfung zugelassen; alle erzielten Prüfungsergeb-

nisse sind nichtig. 

 

(4) Erfüllt die oder der Studierende nur die Voraussetzung des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 1 

nicht, so entscheidet abweichend von Absatz 2 Satz 1 der Prüfungsausschuss darüber, ob auf-

grund des Leistungsvermögens, der Leistungsbereitschaft und der im Studium erbrachten Leis-

tungsnachweise erwartet werden kann, dass die oder der Studierende trotz der Unterrichtsver-

säumnisse die Prüfung erfolgreich abschließen wird und deshalb zur Prüfung zugelassen wer-

den kann. Die Entscheidungsgründe sind zu protokollieren. 
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(5) Wird die oder der Studierende nicht zur Abschlussprüfung zugelassen, gilt die Abschluss-

prüfung als nicht bestanden. Die Nichtzulassung und das Nichtbestehen sind den Betroffenen 

schriftlich bekannt zu geben. § 49 Absatz 1 und 3 gilt entsprechend. 

 

(6) In begründeten Einzelfällen, insbesondere bei längeren Unterrichtsversäumnissen im letz-

ten Semester, die die oder der Studierende nicht zu vertreten hat, kann die oder der Vorsit-

zende des Prüfungsausschusses auf Antrag einmal eine Zurückstellung von der Abschlussprü-

fung gestatten. Der Antrag bedarf der Schriftform und Begründung. Wer von der Abschluss-

prüfung zurückgestellt wurde, hat das letzte Semester zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu wie-

derholen. § 11 Absatz 5 gilt entsprechend; § 12 bleibt unberührt. Im Wiederholungssemester 

sind alle Leistungen neu zu erbringen. 

 

§ 45 

Aufgaben der mündlichen Prüfungen 

 

Die Aufgaben für die mündlichen Prüfungen werden von den jeweils zuständigen Fachprüferin-

nen und Fachprüfern erarbeitet. Es sind für jede Prüfung mindestens zwei Aufgaben aus unter-

schiedlichen Sachgebieten zu stellen, wobei 

 

1. mindestens eine Aufgabe den Themenschwerpunkten des letzten Unterrichtssemesters ent-

nommen sein muss und 

 

2. ein von der Prüfungsteilnehmerin oder dem Prüfungsteilnehmer bis spätestens zwei Unter-

richtstage vor Beginn der mündlichen Prüfung zu benennendes Wahlgebiet aus dem Unter-

richtsangebot des letzten Unterrichtssemesters einzubeziehen ist. 

 

In den nach § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2 durchzuführenden Prüfungen muss eine Aufgabe 

den Themenschwerpunkten des Unterrichtssemesters entnommen sein, in dem die oder der zu 

Prüfende bei erteiltem Unterricht keine Semesternote erhalten hat. Der oder dem Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses und den Mitgliedern des zuständigen Fachausschusses müssen die 

Prüfungsaufgaben und Erwartungshorizonte in der Regel einen Tag vor der mündlichen Prü-

fung schriftlich vorgelegt werden. § 40 Absatz 2 gilt entsprechend. 
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§ 58 

Teilnahme und Zurückstellung 

 

(1) Für die Teilnahmepflicht an der Zusatzprüfung gilt § 35 Absatz 1 und 2 entsprechend. 

 

(2) In Ausnahmefällen, insbesondere bei längeren Unterrichtsversäumnissen wegen Krankheit 

in den beiden letzten Halbjahren des Zusatzunterrichts, kann die oder der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses auf Antrag der oder des Studierenden einmal eine Zurückstellung bis zur 

nächsten Zusatzprüfung gestatten. Der Antrag bedarf der Schriftform und ist bis spätestens 

zwei Wochen vor Beginn der Zusatzprüfung bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter einzu-

reichen. 

 

(3) Wer von der Zusatzprüfung zurückgestellt wird, hat die letzten beiden Halbjahre des Zusat-

zunterrichts zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu wiederholen. 

 

 

 

 

Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an  

der staatlichen Fachschule für Heilerziehungspflege und  

der staatlichen Fachschule für Familienpflege im Land Berlin  

(APVO Heilerziehungs- und Familienpflege)  

Vom 14. Oktober 2008  

 

 

 

§ 40 

Zurückstellung 

 

(1) In Ausnahmefällen, insbesondere bei längeren Unterrichtsversäumnissen wegen Krankheit 

im letzten Semester, kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag ein-

mal eine Zurückstellung bis zur nächsten Fachschulprüfung gestatten. Der Antrag bedarf der 

Schriftform und ist bis spätestens zwei Wochen vor Beginn der Fachschulprüfung bei der 

Schulleiterin oder dem Schulleiter einzureichen. 
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(2) Wer von der Fachschulprüfung zurückgestellt wird, hat die letzte Semesterstufe zu wieder-

holen. Alle Semesterleistungen sind erneut zu erbringen. 

 

 

§ 48 

Prüfungsaufgaben 

 

Die Aufgaben der mündlichen Prüfungen sind von den jeweils zuständigen Fachprüferinnen 

oder Fachprüfern zu erarbeiten. Es sind für jede Prüfung mindestens zwei Aufgaben aus unter-

schiedlichen Sachgebieten zu stellen, wobei eine Aufgabe Inhalte des letzten Unterrichtsse-

mesters umfassen muss. § 41 Abs. 2 gilt entsprechend. 

 

 

§ 80 

Zurückstellung 

 

(1) In Ausnahmefällen, insbesondere bei längeren Unterrichtsversäumnissen wegen Krankheit 

in den beiden letzten Halbjahren des Zusatzunterrichts, kann die oder der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses auf Antrag einmal eine Zurückstellung bis zur nächsten Zusatzprüfung 

gestatten. Der Antrag bedarf der Schriftform und ist bis spätestens zwei Wochen vor Beginn 

der Zusatzprüfung bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter einzureichen. 

 

(2) Wer von der Zusatzprüfung zurückgestellt wird, hat die letzten beiden Halbjahre des Zusat-

zunterrichts zu wiederholen. Alle im Wiederholungszeitraum geforderten Leistungen sind er-

neut zu erbringen. 

§ 84 

Prüfungsaufgaben 

 

Die Aufgaben der mündlichen Prüfungen sind von den jeweils zuständigen Fachprüferinnen o-

der Fachprüfern zu erarbeiten. Es sind in jedem Prüfungsfach mindestens zwei Aufgaben aus 

unterschiedlichen Sachgebieten zu stellen, wobei 

 

1. mindestens eine Aufgabe dem Unterrichtsangebot des letzten Unterrichtshalbjahres ent-

nommen sein muss und 
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2. ein vom Prüfling bis spätestens zwei Unterrichtstage vor Beginn der mündlichen Prüfungen 

zu benennendes Wahlgebiet aus dem Unterrichtsangebot der letzten beiden Unterrichts-

halbjahre einzubeziehen ist. 

 

Die in Satz 2 Nr. 2 genannte Frist gilt nicht für Fälle, in denen im Verlaufe der mündlichen Prü-

fungen weitere mündliche Prüfungen zur Feststellung eines hinreichenden Leistungsausgleichs 

angesetzt werden. 

 

 

 

 

Verordnung über die Studiengänge an den staatlichen 

Fachschulen für Heilpädagogik im Land Berlin 

(Heilpädagogikverordnung - HeilpädVO) 

Vom 2. Februar 2015  

 

§ 30 

Zeitpunkt der Abschlussprüfung und Zulassung 

 

(1) Die Abschlussprüfung wird am Ende des letzten Semesters durchgeführt. Die Schulleiterin 

oder der Schulleiter legt die Termine der einzelnen Prüfungen fest und gibt sie den Studieren-

den spätestens acht Wochen vor dem Beginn der ersten Prüfung bekannt. 

 

(2) Die Entscheidung über die Zulassung trifft die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-

ses spätestens fünf Unterrichtstage vor Beginn der Abschlussprüfung. Zur Abschlussprüfung 

wird zugelassen, wer 

 

1. in jedem Semester in jedem Fach an mindestens 70 Prozent des erteilten Pflichtunterrichts 

teilgenommen hat, 

2. im Vollzeitstudium die fachpraktische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, 

3. in jedem Fach, das in weniger als drei Semestern unterrichtet wurde, in jedem Semester 

eine Semesternote erhalten hat, 

4. in jedem Fach, das in mindestens drei Semestern unterrichtet wurde, in nicht mehr als ei-

nem Semester keine Semesternote erhalten hat und 
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5. nicht mehr als drei mündliche Prüfungen benötigt, um die Abschlussprüfung bestehen zu 

können. 

 

(3) Für die Zulassung zur Abschlussprüfung im Teilzeitstudium ist darüber hinaus der Nachweis 

der fachpraktischen Tätigkeiten durch die Beurteilung der Beschäftigungsstelle gemäß § 28 

Satz 2 zu erbringen. Kann die Beurteilung aus Gründen, die von der oder dem Studierenden 

nicht zu vertreten sind, nicht rechtzeitig vorgelegt werden, erfolgt die Zulassung zur Abschluss-

prüfung unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Die Zulassung zur Abschlussprüfung ist zu wider-

rufen, wenn 

 

1. die Beurteilung nicht spätestens am letzten Unterrichtstag vor der Durchführung der 

Schlusskonferenz ( § 48 Absatz 1 ) nachgereicht oder 

2. durch die nachgereichte Beurteilung der Nachweis über die geforderten fachpraktischen 

Tätigkeiten nicht erbracht 

 

wurde. In begründeten Einzelfällen kann die Schulaufsichtsbehörde andere geeignete Nach-

weise für die geleisteten fachpraktischen Tätigkeiten anerkennen. Mit dem Widerruf gilt die o-

der der Betroffene als nicht zur Abschlussprüfung zugelassen; alle erzielten Prüfungsergeb-

nisse sind nichtig. 

 

(4) Erfüllt die oder der Studierende nur die Voraussetzung des Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 

nicht, so entscheidet abweichend von Absatz 2 Satz 1 der Prüfungsausschuss darüber, ob auf-

grund des Leistungsvermögens, der Leistungsbereitschaft und der im Studium erbrachten Leis-

tungsnachweise erwartet werden kann, dass die oder der Studierende trotz der Unterrichtsver-

säumnisse die Prüfung erfolgreich abschließen wird und deshalb zur Prüfung zugelassen wer-

den kann. Die Entscheidungsgründe sind zu protokollieren. 

 

(5) Wird die oder der Studierende nicht zur Abschlussprüfung zugelassen, gilt die Abschluss-

prüfung als nicht bestanden. Die Nichtzulassung und das Nichtbestehen sind den Betroffenen 

schriftlich bekannt zu geben. § 49 Absatz 1 und 3 gilt entsprechend. 

 

(6) In begründeten Einzelfällen, insbesondere bei längeren Unterrichtsversäumnissen im letz-

ten Semester, die die oder der Studierende nicht zu vertreten hat, kann die oder der Vorsit-

zende des Prüfungsausschusses auf Antrag einmal eine Zurückstellung von der Abschlussprü-
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fung gestatten. Der Antrag bedarf der Schriftform und Begründung. Wer von der Abschluss-

prüfung zurückgestellt wurde, hat das letzte Semester zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu wie-

derholen; § 12 bleibt unberührt. Im Wiederholungssemester sind alle Leistungen neu zu erbrin-

gen. 

 

 

 

§ 45 

Aufgaben der mündlichen Prüfungen 

 

Die Aufgaben für die mündlichen Prüfungen werden von den jeweils zuständigen Fachprüferin-

nen und Fachprüfern erarbeitet. Es sind für jede Prüfung mindestens zwei Aufgaben aus unter-

schiedlichen Sachgebieten zu stellen, wobei eine Aufgabe Inhalte des letzten Unterrichtsse-

mesters umfassen muss. In den nach § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2 durchzuführenden Prü-

fungen muss der Anteil des geprüften Stoffes mindestens zur Hälfte aus dem Semester stam-

men, in dem die oder der zu Prüfende keine Semesternote erhalten hat. Der oder dem Vorsit-

zenden des Prüfungsausschusses und den Mitgliedern des zuständigen Fachausschusses müs-

sen die Prüfungsaufgaben und Erwartungshorizonte in der Regel einen Tag vor der mündli-

chen Prüfung schriftlich vorgelegt werden. § 40 Absatz 2 gilt entsprechend. 

 

 

 

 

Verordnung über die Studiengänge  

an den staatlichen Fachschulen der  

Fachbereiche Technik, Agrarwirtschaft  

und Wirtschaft des Landes Berlin  

(Fachschulverordnung Technik, Agrarwirtschaft und Wirtschaft)  

Vom 30. April 2014  

 

 

§ 14 

Zeitpunkt der Abschlussprüfung und Zulassung 
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(1) Die Abschlussprüfung wird am Ende des letzten Semesters durchgeführt. Die Schulleiterin 

oder der Schulleiter legt die Termine der einzelnen Prüfungen fest und gibt sie den Studieren-

den spätestens acht Wochen vor dem Beginn der ersten Prüfung bekannt. 

 

(2) Die Entscheidung über die Zulassung trifft die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-

ses spätestens fünf Unterrichtstage vor Beginn der Abschlussprüfung. Zur Abschlussprüfung 

wird zugelassen, wer 

 

1. in jedem Semester in jedem Fach an mindestens 70 Prozent des erteilten Pflichtunterrichts 

teilgenommen hat, 

 

2. in jedem Semester im fachrichtungsübergreifenden und fachrichtungsbezogenen Lernbe-

reich jeweils einen Notendurchschnitt von mindestens 4,4 erzielt hat, 

 

3. am Ende jeden Semesters in jedem Sperrfach mindestens die Semesternote „ausreichend“ 

erzielt hat, 

 

4. im Verlauf des Studiums in keinem Fach die Semesternote „ungenügend“ erhalten hat, 

 

5. im Verlauf des Studiums bei erteiltem Unterricht in nicht mehr als insgesamt zwei Fächern 

jeweils höchstens einmal keine Semesternote erhalten hat und 

 

6. nicht mehr als drei mündliche Prüfungen benötigt, um die Abschlussprüfung bestehen zu 

können. 

 

Abweichend von Satz 2 Nummer 5 muss für Fächer, die im Verlauf des Studiums in nur einem 

Semester unterrichtet werden, für die Zulassung eine Semesternote nachgewiesen werden. 

 

(3) Erfüllt die oder der Studierende nur die Voraussetzung des Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 

nicht, so entscheidet abweichend von Absatz 2 Satz 1 der Prüfungsausschuss darüber, ob auf-

grund des Leistungsvermögens, der Leistungsbereitschaft und der im Studium erbrachten Leis-

tungsnachweise erwartet werden kann, dass die oder der Studierende trotz der Unterrichtsver-

säumnisse die Prüfung erfolgreich abschließen wird und deshalb zur Prüfung zugelassen wer-

den kann. Die Entscheidungsgründe sind zu protokollieren. 

 

(4) Wird die oder der Studierende nicht zur Abschlussprüfung zugelassen, gilt die Abschluss-

prüfung als nicht bestanden. Die Nichtzulassung und das Nichtbestehen sind den Betroffenen 

schriftlich bekannt zu geben. § 28 gilt entsprechend. 

 

(5) Studierende, die nach § 4 Absatz 5 Berufstätigkeiten während der Dauer des Studiums ab-

leisten, werden nur zugelassen, wenn sie spätestens am ersten Unterrichtstag des Prüfungsse-



 

 

73 

mesters durch Vorlage eines Arbeitszeugnisses, das Art, Umfang und Dauer der Berufstätig-

keiten ausweist, nachweisen, dass sie die Berufstätigkeiten in der geforderten Art und Dauer 

vor Beginn des Prüfungssemesters erbracht haben. Wird der Nachweis nicht rechtzeitig er-

bracht, endet das Schulverhältnis mit Ablauf des ersten Unterrichtstages des Prüfungssemes-

ters. Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat dies den Betroffenen unverzüglich schriftlich be-

kanntzugeben. In Fällen, in denen die Betroffenen unverzüglich nachweisen, aus von ihnen 

nicht zu vertretenden Gründen an der rechtzeitigen Vorlage des Arbeitszeugnisses gehindert 

gewesen zu sein, und sie durch Nachreichen des Arbeitszeugnisses oder in anderer geeigneter 

Form nachweisen, dass sie die Berufstätigkeiten in der geforderten Art und Dauer vor Beginn 

des Prüfungssemesters erbracht hatten, besteht das Schulverhältnis fort und ist am Ende des 

Prüfungssemesters über die Zulassung zur Abschlussprüfung zu entscheiden. 

 

(6) In begründeten Einzelfällen, insbesondere bei längeren Unterrichtsversäumnissen im letz-

ten Semester, die die oder der Studierende nicht zu vertreten hat, kann die oder der Vorsit-

zende des Prüfungsausschusses auf Antrag einmal eine Zurückstellung von der Abschlussprü-

fung gestatten. Der Antrag bedarf der Schriftform und Begründung. Wer von der Abschluss-

prüfung zurückgestellt wurde, hat das letzte Semester zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu wie-

derholen; § 9 bleibt unberührt. Im Wiederholungssemester sind alle Leistungen neu zu erbrin-

gen. 

 

(7) Die Zulassung zur vorgezogenen Präsentationsprüfung (§ 15 Absatz 1 Satz 4) setzt voraus, 

dass nicht bereits feststeht, dass die oder der Studierende das Semester in dem die vorgezo-

gene Prüfung stattfindet, wiederholen wird. 

 

 

 

Verordnung über die Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung 

(IBA-VO) 

Vom 22. Juli 2019 

 

 

 

§ 15 

Nachteilsausgleich bei Lernerfolgskontrollen, 

zeitweises Abweichen von den Maßstäben der 

Leistungsbewertung, Notenschutz 

 

(1) Als Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen des Nachteilsausgleichs für Schülerinnen und 

Schüler mit einer lang andauernden erheblichen Beeinträchtigung kommen unter Beibehaltung 

der fachlichen Anforderungen insbesondere die in § 39 Absatz 1 Satz 2 der Sonderpädagogik-

verordnung vom 19. Januar 2005 (GVBl. S. 57), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 
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28. September 2016 (GVBl. S. 803) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung ge-

nannten Maßnahmen in Betracht. Die Gewährung des Nachteilsausgleichs ist auf die voraus-

sichtliche Dauer der Beeinträchtigung zu befristen, bei Fortdauer der Beeinträchtigung zu ver-

längern und bei Wegfall aufzuheben. Sofern die Beeinträchtigung nicht vorübergehender Natur 

ist, kann der Nachteilsausgleich für die gesamte Dauer des Bildungsgangs gewährt werden. 

Der Antrag auf Nachteilsausgleich ist schriftlich bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu 

stellen. Für die Entscheidung sind eine ärztliche Bescheinigung oder andere geeignete Nach-

weise über die Beeinträchtigung vorzulegen. 

 

(2) Bei Schülerinnen und Schülern ohne hinreichende Deutschkenntnisse, die seit längstens zwei 

Jahren ausschließlich eine deutschsprachige Regelklasse besucht haben, kann 

 

1. zeitweise die Verlängerung der Bearbeitungszeit bei schriftlichen Arbeiten, 

 

2. das Ersetzen von Klassenarbeiten durch andere, den Anforderungen des Rahmenlehrplans 

entsprechende Aufgaben mit angemessenen schriftlichen Anteilen, wobei jedoch mindes-

tens eine Klassenarbeit je Fach oder Lernfeld zu schreiben ist, sowie 

 

3. das Bereitstellen oder Zulassen eines zweisprachigen Wörterbuches Herkunftssprache - 

Deutsch und Deutsch - Herkunftssprache 

 

vorgesehen werden. 

 

(3) Über Art und Umfang des individuellen Nachteilsausgleichs nach Absatz 1 sowie das zeit-

weilige Abweichen von den Maßstäben der Leistungsbewertung nach Absatz 2 entscheidet die 

Schulleiterin oder der Schulleiter im Benehmen mit den jeweils unterrichtenden Lehrkräften. 

 

(4) Über den Antrag der Erziehungsberechtigten oder der volljährigen Schülerin oder des voll-

jährigen Schülers auf Gewährung eines Notenschutzes nach § 58 Absatz 9 des Schulgesetzes 

entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter auf Grundlage der Empfehlungen der Klas-

senkonferenz und des Schulpsychologischen und inklusionspädagogischen Beratungs- und Un-

terstützungszentrums für die beruflichen und zentral verwalteten Schulen in Berlin, ob und in 

welchen Fächern und Lernfeldern von der Bewertung von Leistungen oder Teilleistungen abzu-

sehen ist. Wird dem Antrag auf Notenschutz entsprochen, informiert die Schule regelmäßig in 

schriftlicher Form die Schülerin oder den Schüler und die Erziehungsberechtigten über den in-

dividuellen Leistungsstand. 



 

 

75 

 

§ 44 

Prüfungen, Termine 

 

(1) Die gemeinsame Prüfung besteht aus 

 

1. einer schriftlichen Prüfung im Fach Deutsch, 

 

2. einer schriftlichen Prüfung im Fach Mathematik, 

 

3. einer schriftlichen Prüfung im Fach Fremdsprache, die ergänzt wird durch eine Überprüfung 

der Sprechfertigkeit und 

 

4. einer Präsentationsprüfung. 

 

Nach den Maßgaben des § 53 kann eine zusätzliche mündliche Prüfung durchgeführt werden. 

 

(2) Die Termine der schriftlichen Prüfungen und der Überprüfung der Sprechfertigkeit im Fach 

Fremdsprache werden von der Schulaufsichtsbehörde vorgegeben. Die Termine für die Präsen-

tationsprüfung und die zusätzliche mündliche Prüfung legt die Schule fest; auf dieser Grundlage 

legt der Prüfungsausschuss einen Zeitplan für die Durchführung aller Prüfungen an der Schule 

fest. 

 

§ 46 

Ausschüsse 

 

(1) Für die Durchführung der gemeinsamen Prüfung wird an jeder Schule ein Prüfungsausschuss 

gebildet. Ihm gehören an: 

 

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter als Prüfungsvorsitzende oder Prüfungsvorsitzender und 

 

2. mindestens zwei von der Schulleiterin oder dem Schulleiter benannte Lehrkräfte, die im Bil-

dungsgang unterrichten. 
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Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann den Prüfungsvorsitz einer Funktionsstelleninhaberin 

oder einem Funktionsstelleninhaber nach § 73 des Schulgesetzes oder im Verhinderungsfall 

einem anderen Mitglied des Prüfungsausschusses übertragen. Eine Beauftragte oder ein Beauf-

tragter der Schulaufsichtsbehörde kann den Prüfungsvorsitz übernehmen. Ein Mitglied des Prü-

fungsausschusses wird von der oder dem Prüfungsvorsitzenden mit der Protokollführung beauf-

tragt. 

 

(2) Für die Durchführung der Präsentationsprüfungen, der Überprüfungen der Sprechfertigkeit 

im Fach Fremdsprache und der zusätzlichen mündlichen Prüfungen beruft die oder der Prü-

fungsvorsitzende Fachausschüsse, die sich jeweils zusammensetzen aus: 

 

1. einer Lehrkraft, die die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer in dem Prüfungs-

fach unterrichtet hat, oder im Verhinderungsfall einer anderen im Prüfungsfach unterrich-

tenden Lehrkraft als Prüferin oder Prüfer und 

 

2. einer weiteren Lehrkraft für die Protokollführung. 

 

(3) Die Mitglieder des jeweiligen Ausschusses sind zur Teilnahme an den Sitzungen verpflichtet. 

Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die oder der Vorsitzende und mindestens ein 

weiteres Mitglied anwesend sind. Der Fachausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mitglieder 

nach Absatz 2 anwesend sind. Die Ausschüsse beschließen mit der Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden, bei dem Fachaus-

schuss die Stimme der Prüferin oder des Prüfers den Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht zu-

lässig. 

 

(4) Bestehen Zweifel, ob ein Mitglied des Prüfungsausschusses oder eines Fachausschusses von 

der Mitwirkung nach § 20 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. 

Dezember 2018 (BGBl. I S. 2639) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung aus-

geschlossen ist, oder besteht die Besorgnis der Befangenheit, entscheidet der Prüfungsaus-

schuss ohne Mitwirkung der oder des Betroffenen über den Ausschluss des Mitglieds. 
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§ 47 

Protokolle 

 

Über alle Prüfungen und Beratungen der Ausschüsse sind Protokolle zu fertigen. Sie müssen 

Angaben enthalten über 

 

1. die Zusammensetzung der Ausschüsse, 

 

2. die zu Prüfenden, 

 

3. den Verlauf der Prüfung, 

 

4. die Beschlüsse einschließlich abweichender Meinungen, 

 

5. besondere Vorkommnisse sowie 

 

6. bei der Überprüfung der Sprechfertigkeit im Fach Fremdsprache, der zusätzlichen mündli-

chen Prüfung und der Präsentationsprüfung die wesentlichen Inhalte des Prüfungsge-

sprächs. 

 

Besteht eine Prüfungsaufgabe aus mehreren Teilen oder werden in einer Prüfung mehrere Auf-

gaben gestellt, sind die auf die einzelnen Teile oder Aufgaben entfallenden Bewertungen ge-

sondert auszuweisen. 

 

 

§ 50 

Schriftliche Prüfungen 

 

(1) Aufgaben der schriftlichen Prüfung sind die jeweiligen Prüfungsaufgaben der gemeinsamen 

Prüfung gemäß § 39 der Sekundarstufe I-Verordnung. 

 

(2) Die Aufgabenstellungen werden von der Schulaufsichtsbehörde vorgegeben; sie entscheidet 

auch über die Benutzung von Hilfsmitteln. Die Aufgaben dürfen den Prüfungsteilnehmerinnen 

und Prüfungsteilnehmern erst bei Beginn der jeweiligen Arbeit bekannt werden. Jeder vorzeitige 

Hinweis auf Themen oder Aufgaben der Prüfungsarbeiten ist als Unregelmäßigkeit gemäß § 48 

Absatz 4 zu behandeln. 
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(3) Für die Durchführung der schriftlichen Prüfungen sind im Fach Deutsch 180 Minuten und im 

Fach Mathematik 135 Minuten anzusetzen. 

 

(4) Im Fach Fremdsprache sind für die Durchführung des schriftlichen Teils der Prüfung 150 

Minuten und für die Überprüfung der Sprechfertigkeit, die grundsätzlich als Partnerprüfung 

durchgeführt wird, bei zwei Prüfungsteilnehmerinnen oder Prüfungsteilnehmern insgesamt zehn 

bis zwölf Minuten anzusetzen. Die für die Überprüfung der Sprechfertigkeit gewählten Themen 

beziehen sich auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die am Ende der Sekundarstufe I auf dem 

Anforderungsniveau des mittleren Schulabschlusses erreicht sein müssen. 

 

(5) Die schriftlichen Prüfungen finden unter Aufsicht statt. Es dürfen nur von der Schule ausge-

gebenes und von ihr besonders gekennzeichnetes Papier sowie die bei den Aufgaben angege-

benen Hilfsmittel benutzt werden. Die schriftlichen Arbeiten sind spätestens mit Ablauf der zu-

gelassenen Arbeitszeit zusammen mit allen Entwürfen und Aufzeichnungen sowie sämtlichen zur 

Verfügung gestellten Unterlagen abzugeben. 

 

 

§ 51 

Korrektur und Bewertung der 

schriftlichen Prüfungsleistungen 

 

(1) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden von der Lehrkraft korrigiert und bewertet, die im 

Bildungsgang den regelmäßigen Unterricht in dem Prüfungsfach in der Klasse oder Lerngruppe 

durchgeführt hat. Im Verhinderungsfall bestimmt die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-

schusses eine andere Lehrkraft des jeweiligen Fachs. Für die Korrektur und Bewertung sind die 

zentralen Vorgaben der Schulaufsichtsbehörde anzuwenden. 

 

(2) Über die endgültige Note entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

Sie oder er kann eine weitere für das jeweilige Fach zuständige Lehrkraft mit einem Zweitgut-

achten beauftragen und im Benehmen mit den für die Bewertung zuständigen Lehrkräften von 

deren Bewertung abweichen; die dafür maßgeblichen Gründe sind zu protokollieren. Im Fach 

Fremdsprache wird die endgültige Note nach den zentralen Vorgaben der Schulaufsichtsbe-

hörde erst festgesetzt, wenn auch das Ergebnis der Überprüfung der Sprechfertigkeit vorliegt. 

Bei der Bewertung der Überprüfung der Sprechfertigkeit wird zusätzlich zu der Note auf dem 

Anforderungsniveau des mittleren Schulabschlusses die Note auf dem Anforderungsniveau der 

erweiterten Berufsbildungsreife um eine Notenstufe verbessert festgesetzt. 
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(3) Im Widerspruchsverfahren kann die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wei-

tere Fachgutachten in Auftrag geben und auf der Grundlage der Prüfungsunterlagen und der 

Fachgutachten die Prüfungsnote festsetzen. 

 

 

 

 

Verordnung über die Schularten und Bildungsgänge der Sekundarstufe I 

(Sekundarstufe I-Verordnung - Sek I-VO) 

Vom 31. März 2010 
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Schriftliche Prüfungen 

 

(1) Die Anforderungen an die in den schriftlichen Prüfungen gestellten Aufgaben müssen dem 

Rahmenlehrplan der Jahrgangsstufen 1 bis 10 und, soweit den Aufgaben die Anforderungen 

des mittleren Schulabschlusses zugrunde gelegt sind, den von der Kultusministerkonferenz der 

Länder vereinbarten Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss in der jeweils gelten-

den Fassung entsprechen. Die Aufgaben überprüfen die Kompetenzen, die am Ende der Jahr-

gangsstufe 10 für den Erwerb des mittleren Schulabschlusses und die erweiterte Berufsbil-

dungsreife erreicht sein müssen. 

 

(2) Die Aufgabenstellungen werden von der Schulaufsichtsbehörde vorgegeben; sie entschei-

det auch über die Benutzung von Hilfsmitteln. Die Aufgaben dürfen den Prüflingen erst bei Be-

ginn der jeweiligen Arbeit bekannt werden. Jeder vorzeitige Hinweis auf Themen oder Aufga-

ben der Prüfungsarbeiten führt zur Ungültigkeit dieses Prüfungsteils. 

 

(3) Für die Durchführung der schriftlichen Prüfungen sind im Fach Deutsch 180 Minuten und im 

Fach Mathematik 135 Minuten anzusetzen. 

 

(4) Im Fach erste Fremdsprache sind für die Durchführung des schriftlichen Teils der Prüfung 

150 Minuten und für die Überprüfung der Sprechfertigkeit, die grundsätzlich als Partnerprü-

fung durchgeführt wird, bei zwei Prüflingen insgesamt zehn bis zwölf Minuten anzusetzen. Die 

für die Überprüfung der Sprechfertigkeit gewählten Themen beziehen sich auf die Fähigkeiten 

und Fertigkeiten, die am Ende der Sekundarstufe I auf dem Anforderungsniveau des mittleren 

Schulabschlusses erreicht sein müssen. 
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(5) Die schriftlichen Prüfungen finden unter Aufsicht statt. Es dürfen nur von der Schule ausge-

gebenes und von ihr besonders gekennzeichnetes Papier sowie die bei den Aufgaben ange-

gebenen Hilfsmittel benutzt werden. Die schriftlichen Arbeiten sind spätestens mit Ablauf der 

zugelassenen Arbeitszeit zusammen mit allen Entwürfen und Aufzeichnungen sowie sämtlichen 

zur Verfügung gestellten Unterlagen abzugeben. 

 

 

 

Verordnung 

zur Anpassung von Bestimmungen für die beruflichen Schulen in Berlin zur 

Bewältigung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Schuljahr 2020/2021 

(Berufliche-Schulen-COVID-19-Verordnung 2020/2021) 

Vom 7. Januar 2021 

 

 

§ 9a 

Zurückstellung von der Prüfung 

 

Schülerinnen und Schüler oder Studierende, die im Schuljahr 2020/2021 eine Abschlussprü-

fung abzulegen haben, werden auf Antrag von dieser Prüfung zurückgestellt. Satz 1 gilt ent-

sprechend für Zusatzprüfungen zum Erwerb der Fachhochschulreife. Der Antrag ist von den 

Erziehungsberechtigten, bei volljährigen Schülerinnen und Schülern oder Studierenden von 

diesen selbst, bis spätestens zwei Wochen vor Beginn der Prüfung oder Zusatzprüfung schrift-

lich bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu stellen. Zurückstellungen nach den Sätzen 1 

und 2 werden nicht auf die Zurückstellungsmöglichkeiten gemäß § 54 Absatz 4 Satz 3 der 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Fachoberschule, § 37 Absatz 4 Satz 3 der Aus-

bildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufsoberschule, § 36 Absatz 3 Satz 3 der Berufs-

fachschulverordnung, § 30 Absatz 6 Satz 1 und § 58 Absatz 2 Satz 1 der Sozialpädagogik-

verordnung, § 40 Absatz 1 Satz 1 und § 80 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über die Ausbil-

dung und Prüfung an der staatlichen Fachschule für Heilerziehungspflege und der staatlichen 

Fachschule für Familienpflege im Land Berlin, § 30 Absatz 6 Satz 1 der Heilpädagogikverord-

nung, § 14 Absatz 6 Satz 1 der Fachschulverordnung Technik, Agrarwirtschaft und Wirtschaft 

und § 28 Absatz 3 Satz 5 der Berufsschulverordnung angerechnet. 

 


